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I.

20020

Gemeinsame Geschäftsordnung für die Ministerien 
des Landes Nordrhein-Westfalen (GGO)

Bek. d. Innenministeriums v. 27. 4. 2005 
– 51 – 15.04 –

Die Bek. d. Innenministeriums v. 16.05.1991 (SMBl.
NRW. 20020) wird wie folgt geändert:

1
Im Inhaltsverzeichnis werden nach § 110 angefügt:

„§ 111 Befristung von Normen

§ 112 Einrichtung und Aufgaben einer Clearingstelle“

2
§ 2 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Richtlinien für das Ideenmanagement NRW bleiben
unberührt.“

3
In § 3 Abs. 2 werden nach dem Wort „Befugnisse“ die
Worte „der Chefin bzw.“ eingefügt. 

4
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Das Ministerium gliedert sich in Abteilungen, die
Abteilungen gliedern sich in Referate. Referate können
auch zu Gruppen zusammengefasst werden.“

4.1

In § 4 Abs. 2 werden die Zahlen „10“ durch „5“ und
„20“ durch „15“ ersetzt.

5
In § 10 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„10.5

Zur Vertretung der Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter kann eine ständige Vertretung bestellt wer-
den. Darüber hinaus bleibt die weitere Regelung von
Abwesenheitsvertretungen unbenommen.“

6
In § 12 Abs. 3 Satz 2 und 3 werden jeweils vor dem Wort
„Gruppenleitung“ die Worte „Abteilungsleitung bzw.
die“ eingefügt.

6.1

In § 12 Abs. 4 werden vor dem Wort „Gruppenleitung“
die Worte „Abteilungsleitung bzw. der“ eingefügt.

6.2

In § 12 Abs. 5 werden vor dem Wort „Gruppenleitung“
die Worte „Abteilungsleitung bzw. die“ eingefügt.

6.3

In § 12 Abs. 6 werden vor dem Wort „Gruppe“ die Worte
„Abteilung bzw. einer“ eingefügt.

7
§ 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Der Ausschuss hat ferner im Auftrage des Kabinetts
oder einer Ministerin oder eines Ministers zu Organisati-
onsfragen gutachtlich Stellung zu nehmen.“

8
§ 22 „Die Gleichstellungsbeauftragte“ wird wie folgt
neu gefasst:

„22.1

In jedem Ministerium sind eine Gleichstellungsbeauf-
tragte und mindestens eine Stellvertreterin zu bestellen.
Der Aufgabenbereich „Gleichstellung“ ist einem Referat
zuzuweisen. Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Lei-
tung dieses Referates inne, soweit nicht ressortspezifi-
sche, organisatorische oder personelle Gründe entgegen-
stehen. Soweit der Gleichstellungsbeauftragten fachli-
che Zusatzaufgaben zugewiesen werden, ist dies im
Benehmen mit ihr festzulegen. Hinsichtlich der Ausstat-
tung der Gleichstellungsbeauftragten mit den zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendigen sächlichen Mitteln,
der bedarfsentsprechenden personellen Unterstützung
sowie der erforderlichen Entlastung von den sonstigen
dienstlichen Aufgaben wird auf § 16 Abs. 2 Landes-
gleichstellungsgesetz (LGG) verwiesen.

22.2

Die dienstliche Stellung, Aufgaben und Rechte der
Gleichstellungsbeauftragten ergeben sich aus dem Lan-
desgleichstellungsgesetz (LGG) sowie den zu seiner
Durchführung erlassenen Verwaltungsvorschriften.

22.3

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied im „Intermi-
nisteriellen Ausschuss für die Gleichstellung von Frau
und Mann“.“

9
§ 23 Sätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:

„In jedem Ministerium ist die besondere Organisations-
einheit Innerer Dienst einzurichten. Zur Leitung kann
eine Referentin oder ein Referent bestellt werden.“

9.1

Nach § 23 Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 einge-
fügt:

„Zur Leitung kann eine Referentin oder ein Referent be-
stellt werden. In diesem Fall untersteht der Innere
Dienst unmittelbar einer Abteilungs- bzw. Gruppen-
oder Referatsleitung.“

9.2

In § 23 werden im neuen Satz 7 nach dem Wort „Biblio-
thek“ das Komma und die Worte „die Zahlstelle“ gestri-
chen.

10
In § 26 Abs. 1 werden vor den Worten „dem Chef der
Staatskanzlei“ die Worte „der Chefin bzw.“ eingefügt.

11
§ 82 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende neue Fassung:

„Jedes Gesetzgebungsvorhaben ist auf Notwendigkeit,
Wirksamkeit und Verständlichkeit, nach dem Prinzip des
Gender Mainstreaming sowie auf Kostenrelevanz zu
überprüfen.“

12
§ 86 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

„Die Bezeichnung des Gesetzes (Langform der Über-
schrift) ist so kurz wie möglich zu fassen. Bei häufiger
benutzten Gesetzen soll zusätzlich eine Kurzbezeich-
nung und, falls zweckmäßig, auch eine Abkürzung ange-
fügt werden. Langform und Kurzbezeichnung sollten
möglichst am Anfang ein Hauptschlagwort enthalten,
das den Inhalt des Gesetzes charakterisiert.“

13
§ 110 Abs.1 Satz 1 erhält folgende neue Fassung:

„Gesetz- und Verordnungsentwürfe sind vom federfüh-
renden Ressort zum frühestmöglichen Zeitpunkt unter
den Gesichtspunkten der Notwendigkeit, Wirksamkeit
und Verständlichkeit, nach dem Prinzip des Gender
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Mainstreaming sowie unter dem Gesichtspunkt der Kos-
tenrelevanz unter Anwendung der Prüffragen der An-
lage 4 II zu prüfen.“

14
Folgender neuer § 111 wird angefügt:

„§ 111

Befristung von Normen

111.1

In den Entwürfen neuer Gesetze und Rechtsverordnun-
gen wird grundsätzlich eine Befristung vorgesehen. Die
Befristung kann auf einzelne Vorschriften eines Gesetzes
oder einer Rechtsverordnung beschränkt werden.

111.2

Ausnahmen von der Befristung sind vom zuständigen
Ressort zu begründen. Die Beweislast für eine Ausnahme
trägt das zuständige Ressort. Die Begründung wird
Bestandteil des Vorblattes des Gesetzentwurfs. 

111.3

Die Befristung besteht bei Gesetzen in der gesetzlichen
Anordnung eines Verfallsdatums oder in der gesetzlichen
Anordnung einer Berichtspflicht gegenüber dem Land-
tag zu einem bestimmten verbindlichen Stichtag. Bei
Rechtsverordnungen besteht die Befristung in der
Anordnung eines Verfallsdatums oder in der Anordnung
einer Berichtspflicht gegenüber der Landesregierung
und eventuell zu beteiligenden Landtagsausschüssen zu
einem bestimmten verbindlichen Stichtag.

111.4

Soll ein mit einem Verfallsdatum befristetes Gesetz auf-
rechterhalten werden, ist dem Landtag rechtzeitig der
Entwurf eines entsprechenden Änderungsgesetzes vor-
zulegen. Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung bzw.
des Wegfalls der Befristung ist im Vorblatt zum Gesetz-
entwurf darzulegen. Bei einer mit einem Verfallsdatum
befristeten Rechtsverordnung ist der Landesregierung
und den zu beteiligenden Landtagsausschüssen rechtzei-
tig der Entwurf einer entsprechenden Änderungsverord-
nung vorzulegen.

111.5

Das Innenministerium -Redaktion- stellt den Ressorts zu
diesem Zweck ein elektronisches Instrument zur Fristen-
kontrolle zur Verfügung.

111.6

Die Verpflichtung der Ministerien, eine Befristung vor-
zusehen, endet mit Ablauf des Jahres 2011. Auf der
Grundlage einer Evaluierung ist rechtzeitig darüber zu
entscheiden, ob diese Verpflichtung fortbestehen soll.“

15

Folgender neuer § 112 wird angefügt:

„§ 112 

Einrichtung und Aufgaben einer Clearingstelle

112.1

Die Landesregierung richtet eine Clearingstelle (ressort-
übergreifende Normprüfstelle) ein. Der Clearingstelle
gehören die Chefin bzw. der Chef der Staatskanzlei so-
wie die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre aller
Ressorts an. Die Geschäftsführung liegt beim Innenmi-
nisterium.

112.2

Die Clearingstelle prüft die Entwürfe aller geplanten
Gesetze und Rechtsverordnungen auf Notwendigkeit,
Wirksamkeit, Vollzugstauglichkeit, finanzielle Auswir-
kungen sowie die Frage der Befristung und gibt hierzu
ein Votum ab.

112.3

Die Clearingstelle prüft bei bestehenden, befristeten
Gesetzen und Rechtsverordnungen nach Vorlage durch
das federführende Ressort die Frage der Aufhebung, im
Falle der Aufrechterhaltung die Frage notwendiger
Änderungen. Hält das federführende Ressort die unver-
änderte Aufrechterhaltung des Gesetzes oder der Rechts-
verordnung für erforderlich, so ist dies in der Vorlage zu
begründen. Die Clearingstelle kann bei ihrer Prüftätig-

keit betroffene Verbände oder Sachverständige hinzuzie-
hen.“

16
In Teil II der Anlage 4 zu §§ 109 und 110 GGO (Prüffra-
gen) wird nach Nr. 2.8 folgende neue Nr. 3 eingefügt:

„3
Gender Mainstreaming: Geschlechterdifferenzierte Fol-
genabschätzung

3.1

Sind Frauen und Männer von der Regelung unterschied-
lich betroffen?

ƒ ƒ

JA NEIN

In welcher Form? Warum nicht?

(skizzieren Sie die voraussichtlichen 
unmittelbaren und mittelbaren Aus-
wirkungen der Regelung auf die jeweils 
betroffenen Personenkreise; Art und 
Ausmaß der Betroffenheit anhand 
geschlechter-differenzierter Daten 
ermitteln; ggf. schätzen und die Schätzung 
erläutern)

Zur Erläuterung:

Frauen und Männer können – ggf. unterschiedlich –
betroffen sein z.B. in Bezug auf

– Beteiligung (z.B. in Gremien, Entscheidungspositio-
nen)

– Ressourcen (z.B. Zeit, Geld, Zugang zu Bildung, Infor-
mation, sozialer Sicherung)

– Chancen (z.B. Zugang zu Erwerbsarbeit)

– Normen und Werte (z.B. geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung, Auswirkung von Geschlechterstereoty-
pen auf das Berufswahlverhalten)

Personenkreise:

Die Regelung kann darüber hinaus auf Frauen bzw.
Männer in unterschiedlichen Lebenslagen unterschiedli-
che Auswirkungen haben, also z.B. andere Auswirkun-
gen auf

– junge als ältere Frauen/Männer

– Frauen/Männer mit Behinderung als auf Frauen/Män-
ner ohne Behinderung

– Mütter/Väter als auf Frauen/Männer ohne Kinder

3.2

Inwieweit wird die Regelung neben fachlichen Zielen
auch dem verfassungsmäßigen Ziel der Gleichstellung
von Frauen und Männern gerecht? (bitte erläutern)

17
Aus Nrn. 3 bis 6 der Anlage 4 (Teil II) zu §§ 109 und 110
GGO (Prüffragen) werden die Nrn. 4 bis 7.

18

Nr. 5.4 (neu) der Anlage 4 (Teil II) zu §§ 109 und 110
GGO (Prüffragen) erhält folgende neue Fassung:

„5.4

Wird die Wirtschaft finanziell belastet?

ƒ ƒ ƒ

JA Nicht NEIN
feststellbar

Werden die Kosten/Mehrausgaben und/oder Minderein-
nahmen durch Entlastungen an anderer Stelle kompen-
siert?

ƒ ƒ

JA NEIN

Wie?
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19
Folgende neue Nr. 5.5 wird eingefügt:

„Sind für Unternehmen der mittelständischen Wirt-
schaft im Sinne von § 3 des Mittelstandsgesetzes des
Landes NRW (Definition der Zielgruppe) relevante Aus-
wirkungen zu erwarten in Bezug auf

Kosten?

ƒ ƒ

JA NEIN

Verwaltungsaufwand?

ƒ ƒ

JA NEIN

Arbeitsplätze?

ƒ ƒ

JA NEIN

Falls ja, führt dies zu unterschiedlichen Belastungen in
Bezug auf die Unternehmensgröße?

ƒ ƒ

JA NEIN

Für den Fall, dass die Frage nach relevanten Auswir-
kungen auf den Mittelstand mit „JA“ beantwortet wird,
ist eine Mittelstandsverträglichkeitsprüfung nach § 5 des
Mittelstandsgesetzes durchzuführen und sind die Ergeb-
nisse der Prüfung im Gesetzesvorblatt zu dokumentie-
ren.

20
Aus den bisherigen Nrn. 5.5 bis 5.6 werden die Nrn. 5.6
bis 5.7.

21
Die Überschrift der Frage Nr. 7 (neu) erhält folgende
erweiterte Fassung:

„Erneute Überprüfung unbefristeter Gesetze und Rechts-
verordnungen“.

– MBl. NRW. 2005 S. 580

2051
Maßnahmen der Polizei bei Verkehrsdelikten

unter Beteiligung von Diplomaten und
anderen bevorrechtigten Personen

RdErl. d. Innenministeriums v. 29. 4. 2005 
– 44 – 57.04.16 –

Mein RdErl. v. 1.06.1990 (SMBl. NRW. 2051) wird wie
folgt geändert:

1
Das bisherige Aktenzeichen wird durch das Aktenzei-
chen 44 – 57.04.16 ersetzt.

2
In Nummer 1 2. Absatz Buchstabe b) wird das Zitat
„RdErl. v. 29.10.1975 (SMBl.NW.2106)“ durch das Zitat
„RdErl. v. 01.06.1994 (SMBl. NRW. 2106)“ ersetzt.

3
Nummer 2.1.2 wird wie folgt gefasst:

Sind exterritoriale Personen an Verkehrsunfällen mit
Schwerverletzten oder Toten beteiligt, ist unverzüglich
das Auswärtige Amt – Protokoll –, Berlin (Telefon:
01888/170) über das Lagezentrum IM NRW zu benach-
richtigen.

Bei Abgabe der Vorgänge an die Staatsanwaltschaft ist
auf die Vorabunterrichtung hinzuweisen.

4
In Nummer 2.2 wird Satz 2 neu gefasst und lautet:

Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen –
Protokoll – Düsseldorf ist wie folgt zu erreichen: Telefon
(0211) 837 – 01, 837 – 1137, 837 – 1433, Telefax 837 –
1150 oder 837 – 1125; E-Mail poststelle@stk.nrw.de.

5
In den Nummern 3.1 und 3.2 wird jeweils das Wort
„Bonn“ durch das Wort „Berlin“ ersetzt.

Der RdErl. ergeht im Einvernehmen mit dem Chef der
Staatskanzlei und dem Justizministerium.

– MBl. NRW. 2005 S. 580

2311
Berücksichtigung von Flächen mit 

Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, 
bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungs-

verfahren (Altlastenerlass)
Gem. RdErl. d. Ministeriums für Städtebau 

und Wohnen, Kultur und Sport
– V A 3 – 16.21 –

u. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

– IV-5-584.10/IV-6-3.6-21 –
v. 14. 3. 2005

Inhaltsübersicht

1 Allgemeines

1.1 Zweck des Erlasses, Anwendungsbereich

1.2 Bodenschutz und Bauleitplanung

1.3 Rechtsvorschriften

1.3.1 Bauplanungsrecht

1.3.2 Bauordnungsrecht

1.3.3 Bodenschutzrecht

1.3.3.1 Bundes-Bodenschutzgesetz

1.3.3.2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

1.3.3.3 Landesbodenschutzgesetz für das Land NRW

1.4 Begriffe

2 Aufstellung von Bauleitplänen

2.1 Allgemeine Grundsätze

2.1.1 Planungsanlass

2.1.2 Nachforschungspflicht bei Zusammenstellung
des Abwägungsmaterials

2.1.3 Bewertung festgestellter Bodenbelastungen

2.1.4 Auswirkungen auf das weitere Planverfahren
und den Planinhalt

2.1.5 Kennzeichnung

2.2 Flächennutzungsplan

2.2.1 Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei
der Planaufstellung

2.2.2 Kennzeichnungen

2.2.3 Begründung

2.2.4 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf
bestehende Flächennutzungspläne

2.3 Bebauungsplan

2.3.1 Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei
der Planaufstellung

2.3.2 Nachforschungspflicht und Kostentragung bei
Zusammenstellung des Abwägungsmaterials
bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan

2.3.3 Instrumente des Bau- und Planungsrechts

2.3.3.1 Festsetzungen im Bebauungsplan
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2.3.3.2 Kennzeichnungen

2.3.3.3 Städtebaulicher Vertrag

2.3.3.4 Baulast

2.3.3.5 Zeitliche Verknüpfung zwischen Satzungsbe-
schluss über den Bebauungsplan, städtebauli-
chem Vertrag und Baulast

2.3.4 Begründung

2.3.5 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf
bestehende Bebauungspläne

3 Baurechtliche Zulässigkeit von Vorhaben

3.1 Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei
der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von
Vorhaben

3.1.1 Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans

3.1.2 Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich

3.1.2.1 Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB

3.1.2.2 Satzungen nach § 34 Abs. 4, 5 BauGB

3.1.2.2.1 Klarstellungssatzung

3.1.2.2.2 Entwicklungs- und Ergänzungssatzung

3.1.2.3 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf be-
stehende Satzungen

3.1.3 Auswirkungen von Bodenbelastungen bei Vor-
haben im Außenbereich

3.1.3.1 Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 BauGB

3.1.3.2 Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB

3.2 Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach
dem Bauordnungsrecht

4 Verfahrensrechtliche Berücksichtigung von
Bodenbelastungen

4.1 Baugenehmigungsverfahren

4.1.1 Vorhaben nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB

4.1.2 Vorhaben nach §§ 34 und 35 BauGB

4.1.3 Berücksichtigung von Bodenbelastungen im
vereinfachten Verfahren

4.2 Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)

4.3 Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach
Erteilung der Baugenehmigung

Anlage

1
Allgemeines

1.1

Zweck des Erlasses, Anwendungsbereich

Die Behandlung von Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind oder für die
entsprechende Anhaltspunkte vorliegen, stellt sowohl
die Gemeinden bei der Bauleitplanung als auch die Bau-
aufsichtsbehörden bei der Genehmigung von Vorhaben
vor schwierige Probleme.

Inzwischen sind nicht nur Bestimmungen des Baugesetz-
buchs (BauGB) geändert worden, sondern auch neue
Rechtsvorschriften zum Bodenschutz in Kraft getreten.
Im Einzelnen sind dies

– das Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG vom 17.
3. 1998 (BGBl. I S. 501),

– die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung –
BBodSchV vom 12. 7. 1999 (BGBl. I S. 1554) und

– das Landesbodenschutzgesetz – LbodSchG vom 9. 3.
2000 (GV. NRW. S. 439).

Dieser Erlass befasst sich mit der Berücksichtigung von
Bodenbelastungen bei der Bauleitplanung und der
Genehmigung von Vorhaben nach den Vorschriften des
Bauplanungs- und Bauordnungsrechts und mit den

Schnittstellen zwischen diesem Rechtsbereich und dem
Bodenschutzrecht. Gegenstand des Erlasses sind nicht
die Vorschriften zum Bodenschutz allgemein. Dazu ent-
halten sowohl das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
(insbesondere § 1 a Abs. 2, § 35 Abs. 3 Nr. 5, § 35 Abs. 5,
§ 179 und § 202 Baugesetzbuch – BauGB – und § 3 Bau-
ordnung für das Land NRW – BauO NRW) sowie ergän-
zend die vorgenannten Rechtsgrundlagen zum Boden-
schutz differenzierte Regelungen. Bergbaubedingte Aus-
wirkungen, wie z. B. Bodensenkungen, Tagesbrüche oder
Austritte von Grubengas, sind ebenfalls nicht Gegen-
stand dieses Erlasses.

Der vorliegende Erlass soll den für die Bauleitplanung
verantwortlichen Gemeinden, den Bauaufsichtsbehörden
sowie den Bodenschutzbehörden als Trägern öffentlicher
Belange als Grundlage für die Berücksichtigung von
schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten bei der
Bauleitplanung und der Zulassung von Vorhaben dienen
und für Investoren und Grundstückseigentümer Pla-
nungs- und Investitionssicherheit schaffen.

1.2

Bodenschutz und Bauleitplanung

Durch den in § 3 Abs. 1 Nr. 9 BBodSchG verankerten
Grundsatz der Subsidiarität, nach dem das Bundes-
Bodenschutzgesetz auf schädliche Bodenveränderungen
und Altlasten nur Anwendung findet, soweit Vorschrif-
ten des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts Einwir-
kungen auf den Boden nicht regeln, sind beide Rechtsbe-
reiche klar getrennt. Dabei verfolgt das Bodenschutz-
recht die Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf
den Boden, die Abwehr schädlicher Bodenveränderun-
gen sowie die Sanierung von Boden und Altlasten, wäh-
rend das Bauplanungsrecht die städtebauliche Gesamt-
planung zum Gegenstand hat, bei der alle Belange, also
auch das Vorhandensein und die Auswirkungen von
schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, berück-
sichtigt werden müssen. Die Berücksichtigung von
Bodenbelastungen bei der Bauleitplanung bleibt also ei-
ne Aufgabe des Bauplanungsrechts.

Eine Entlastung der bauplanungsrechtlichen Verfahren
durch das Bodenschutzrecht kann sich gleichwohl erge-
ben durch

– den Rückgriff auf die Ergebnisse der Erhebungen bzw.
der Erfassung nach § 5 bis 8 LbodSchG bei der
Zusammenstellung des Abwägungsmaterials,

– die Begleitung der Bauleitplanverfahren durch die ört-
lich zuständigen Bodenschutzbehörden als Träger
öffentlicher Belange,

– die Orientierung an den Maßstäben des Bodenschutz-
rechts bei der Bewertung von stofflichen Bodenbelas-
tungen (insbesondere an bestimmten Bodenwerten der
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung) und

– die Möglichkeit der Nutzung der rechtlichen Instru-
mente des BBodSchG (z.B. Abschluss eines Sanie-
rungsvertrags im Zusammenhang mit einer Bauleit-
planung).

Außerdem unterstützen die Gefahrenabwehrpflichten
nach § 4 BBodSchG die Gemeinden mittelbar beim Ein-
satz der konsensualen Instrumente des Bauplanungs-
rechts (Vorhaben- und Erschließungsplan, städtebauli-
cher Vertrag).

1.3

Rechtsvorschriften

Für die Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelas-
tungen bei der Bauleitplanung und im Baugenehmi-
gungsverfahren sind insbesondere folgende Rechtsvor-
schriften zu beachten:

1.3.1

Bauplanungsrecht

§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB:

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere
zu berücksichtigen ... die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, ... die Belange
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... des Umweltschutzes ... insbesondere ... die Auswir-
kungen auf ... Boden ...

§ 1 Abs. 6 BauGB:

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abzuwägen.

§ 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB:

Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden
... für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belas-
tet sind.

§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB:

Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden ... Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind.

1.3.2

Bauordnungsrecht

§ 3 Abs. 1 BauO NRW:

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich-
tungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuord-
nen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere
Leben oder Gesundheit oder die natürlichen Lebens-
grundlagen, nicht gefährdet wird.

§ 16 Satz 1 BauO NRW:

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich-
tungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 müssen so ange-
ordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass
durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische
Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder
biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Beläs-
tigungen nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für
bauliche Anlagen geeignet sein.

1.3.3

Bodenschutzrecht

Soweit Vorschriften des Bauplanungs- und Bauord-
nungsrechts Einwirkungen auf den Boden nicht regeln,
finden die Rechtsgrundlagen zum Bodenschutz
(BBodSchG, BBodSchV und ergänzende landesrechtliche
Regelungen) auf schädliche Bodenveränderungen und
Altlasten Anwendung (§ 3 Abs. 1 Nr. 9 BBodSchG). Da-
bei sind insbesondere folgende Regelungen zu berück-
sichtigen:

1.3.3.1

Bundes-Bodenschutzgesetz

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 9 Gefährdungsabschätzungen und Untersuchungsan-
ordnungen

§ 12 Information der Betroffenen

§ 13 Sanierungsuntersuchungen und Sanierungspla-
nung

1.3.3.2

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Untersuchung i. V. m. Anhang 1

§ 4 Bewertung i. V. m. Anhang 2

§ 5 Sanierungsmaßnahmen, Schutz- und Beschrän-
kungsmaßnahmen

§ 6 Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung
i.V. m. Anhang 3

§ 12 Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen
von Materialien auf oder in den Boden

1.3.3.3

Landesbodenschutzgesetz für das Land NRW

§ 4 Pflichten anderer Behörden und öffentlicher Pla-
nungsträger

§ 5 Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen
und Verdachtsflächen, Bodenbelastungskarten

§ 6 Bodeninformationssystem

§ 7 Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und
Altlasten

§ 8 Kataster über altlastverdächtige Flächen und Alt-
lasten

§ 9 Übermittlung der erfassten Daten, Aufbewah-
rungsdauer

§ 10 Weitergabe der Daten, Zugang zu Daten

§ 12 Bodenschutzgebiete

1.4

Begriffe

Anhaltspunkte

Wann „Anhaltspunkte“ für das Vorliegen einer schädli-
chen Bodenveränderung oder Altlast bestehen, wird in
§ 3 Abs. 1 und 2 BBodSchV näher beschrieben.

Bodenbelastungen

Für „Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind“ (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und § 9
Abs. 5 Nr. 3 BauGB) gibt es keine Begriffsbestimmung
oder Konkretisierung durch Bundesrecht. Dieser Erlass
verwendet für solche Flächen den Begriff „Bodenbelas-
tungen“. Davon erfasst werden

– schädliche Bodenveränderungen i. S. d. § 2 Abs. 3
BBodSchG und

– Altlasten i. S. d. § 2 Abs. 5 BBodSchG,

soweit die Belastungen stofflich begründet sind, sowie
Flächen, die im Hinblick auf die angestrebte Nutzung
nach den unter Nr. 2.3.1 dargestellten Bewertungsmaß-
stäben als „erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet“ einzustufen sind.

Bodenbelastungsverdacht

Für Flächen, bei denen der Verdacht einer erheblichen
Belastung der Böden mit umweltgefährdenden Stoffen
besteht, verwendet dieser Erlass den Begriff „Bodenbe-
lastungsverdacht“. Davon erfasst werden

– Verdachtsflächen i. S. v. § 2 Abs. 4 BBodSchG und

– altlastverdächtige Flächen i. S. v. § 2 Abs. 6
BBodSchG, 

soweit die Belastungen stofflich begründet sind, sowie
Flächen mit einem entsprechenden Verdacht im Hinblick
auf die angestrebte Nutzung nach den unter Nr. 2.3.1
dargestellten Bewertungsmaßstäben.

Schädliche Bodenveränderungen

Schädliche Bodenveränderungen sind Beeinträchtigun-
gen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen
(§ 2 Abs. 3 BBodSchG).

Verdachtsflächen

Verdachtsflächen sind Grundstücke, bei denen der Ver-
dacht schädlicher Bodenveränderungen besteht (§ 2
Abs. 4 BBodSchG).

Altlasten

Altlasten sind 

1. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige
Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert
oder abgelagert worden sind (Altablagerungen), und

2. Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige
Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden
Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anla-
gen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach dem
Atomgesetz bedarf (Altstandorte),

durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige
Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit her-
vorgerufen werden (§ 2 Abs. 5 BBodSchG.)

Altlastverdächtige Flächen

Altlastverdächtige Flächen sind Altablagerungen und
Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher Boden-
veränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzel-
nen oder die Allgemeinheit besteht (§ 2 Abs. 6
BBodSchG).
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Das Bodenschutzrecht knüpft an die Überschreitung der
nachfolgend genannten Werte Rechtsfolgen und Maß-
nahmen. Diese Regelungen sind auch für die Bauleitpla-
nung von Bedeutung. Sie gelten jedoch nicht unmittel-
bar und sind wegen des unterschiedlichen Ansatzes
(Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen
einschließlich der Gefahrenabwehr im Bodenschutzrecht
– vgl. § 1 BBodSchG –; städtebauliche Gesamtplanung
unter Berücksichtigung aller Belange in der Bauleitpla-
nung) nicht ohne weiteres übertragbar. Im Einzelnen
handelt es sich um die folgenden Wertekategorien:

Prüfwerte

Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung
der Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung
durchzuführen und festzustellen ist, ob eine schädliche
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt (§ 8 Abs. 1 Nr. 1
BBodSchG).

Maßnahmenwerte

Werte für Einwirkungen oder Belastungen, bei deren
Überschreiten unter Berücksichtigung der jeweiligen
Bodennutzung in der Regel von einer schädlichen
Bodenveränderung oder Altlast auszugehen ist und Maß-
nahmen erforderlich sind (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BBodSchG).

Vorsorgewerte

Bodenwerte, bei deren Überschreiten unter Berücksich-
tigung von geogenen oder großflächig siedlungsbeding-
ten Schadstoffgehalten in der Regel davon auszugehen
ist, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenverände-
rung besteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG).

Hintergrundgehalt

Schadstoffgehalt eines Bodens, der sich aus dem geoge-
nen (natürlichen) Grundgehalt eines Bodens und der
ubiquitären Stoffverteilung als Folge diffuser Einträge
in den Boden zusammensetzt (§ 2 Nr. 9 BBodSchV).

Sanierung (im Sinne des Bodenschutzrechts)

Maßnahmen

– zur Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe
(Dekontaminationsmaßnahmen),

– die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig ver-
hindern oder vermindern, ohne die Schadstoffe zu
beseitigen (Sicherungsmaßnahmen),

– zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Beschaffenheit des Bodens (§ 2 Abs. 7
BBodSchG).

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen sind sonstige
Maßnahmen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die All-
gemeinheit verhindern oder vermindern, insbesondere
Nutzungsbeschränkungen (§ 2 Abs. 8 BBodSchG).

2
Aufstellung von Bauleitplänen

2.1

Allgemeine Grundsätze

2.1.1

Planungsanlass

Anlass zur Aufstellung (Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung) eines Bauleitplanes kann gemäß § 1 Abs. 3
BauGB auch das Vorhandensein oder der Verdacht einer
Bodenbelastung im Bereich des Flächennutzungsplans
oder von Bebauungsplänen sein; dazu wird auf Num-
mern 2.2.4 und 2.3.5 verwiesen.

Wird aus allgemeinen städtebaulichen Gründen ein Bau-
leitplan aufgestellt, so darf das Problem „Bodenbelas-
tungen“ nicht ausgeklammert werden. Das Abwägungs-
gebot verlangt, dass in die Abwägung alle Belange ein-
gestellt und ihrer Bedeutung entsprechend gewichtet
werden, die nach der konkreten Sachlage in Betracht
kommen. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB müssen insbesondere
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und
Arbeitsbevölkerung gewahrt bleiben und die Auswir-

kungen auf den Boden berücksichtigt werden; aus der
Nutzung des Bodens darf keine Gefahr für die Nutzer
entstehen. Der Bauleitplan darf deshalb keine Nutzung
vorsehen, die mit einer vorhandenen oder vermuteten
Bodenbelastung auf Dauer unvereinbar und deshalb
unzulässig wäre.

Zu den Voraussetzungen, unter denen eine vorgesehene
Nutzung mit vorhandenen oder vermuteten Bodenbelas-
tungen vereinbar sein kann, siehe Nummern 2.1.3, 2.2.1
und 2.3.1.

2.1.2

Nachforschungspflicht bei Zusammenstellung des Ab-
wägungsmaterials

Anlass zu einer Nachforschung wegen Bodenbelastungen
in einem konkreten Bauleitplanverfahren besteht, wenn
der Gemeinde nach Beteiligung der zuständigen Boden-
schutzbehörde Anhaltspunkte über das mögliche Beste-
hen von Bodenbelastungen vorliegen oder sich sonst aus
behördlichen oder allgemein zugänglichen Informations-
quellen ein Bodenbelastungsverdacht ergibt.

Informationsquellen können zum Beispiel sein

– die Ergebnisse der Erfassung von schädlichen Boden-
veränderungen und Verdachtsflächen, insbesondere
die Darstellungen von Bodenbelastungskarten nach
§ 5 LbodSchG,

– das Fachinformationssystem „Stoffliche Bodenbelas-
tung“ nach § 6 Abs. 1 LbodSchG,

- die Ergebnisse der Erhebungen über altlastverdächtige
Flächen und Altlasten nach § 7 LbodSchG,

– die Kataster über altlastverdächtige Flächen und Alt-
lasten nach § 8 LbodSchG,

– Kenntnisse über die frühere Nutzung der Flächen,

– Karten, Luftbilder, Schriftgut in öffentlichen und pri-
vaten Archiven,

– Hinweise und Anregungen aus der Bevölkerung und
der Träger öffentlicher Belange,

– Stellungnahmen aus Verfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, Betriebsunterlagen der Berg-
behörden.

Die zuständige untere Bodenschutzbehörde (Kreisord-
nungsbehörde bzw. Bergamt für Flächen, die der Berg-
aufsicht unterliegen) und die Abteilung 8 „Bergbau und
Energie in NRW“ der Bezirksregierung Arnsberg (katas-
terführende Stelle für Altlasten und altlastverdächtige
Flächen, die durch Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten
und Weiterverarbeiten von Bodenschätzen entstanden
sind und unter Bergaufsicht stehen sowie verzeichnis-
führende Stelle über entsprechende Bereiche für den
Zeitraum, in dem dort Bergaufsicht bestanden hat) wei-
sen im Rahmen der Beteiligung auf ihr bekannte Ver-
dachtsflächen, schädliche Bodenveränderungen, altlast-
verdächtige Flächen und Altlasten sowie ihr sonst vor-
liegende Anhaltspunkte für Bodenbelastungen sowie auf
die nachrichtlich in den Katastern nach § 8 LbodSchG
enthaltenen Flächen hin. Letzteres gilt vor allem auch
für Flächen, die nach einer Bewertung i. S. d. § 4
BBodSchV aus dem Verdacht einer schädlichen Boden-
veränderung oder Altlast entlassen wurden und für die
in den Katastern nachrichtlich enthaltenen sanierten
Flächen, insbesondere wenn eine Nutzungsänderung der
betroffenen Flächen beabsichtigt ist. Sanierte, insbeson-
dere gesicherte Altlasten, sind im Hinblick darauf zu
berücksichtigen, ob im Zusammenhang mit der ange-
strebten Nutzung Nutzungseinschränkungen, Kenn-
zeichnungen oder Handlungsempfehlungen erforderlich
sind, u. a. auch um die vorhandenen Sicherungssysteme
in ihrer Funktion nachträglich nicht zu gefährden. Da
die Bodenschutzbehörden nur tätig werden müssen,
wenn und soweit die Bodenbelastung die für die (bisher)
planungsrechtlich zulässige Nutzung zulässigen Werte
und Anforderungen überschreitet, kann aus der nach-
richtlichen Führung einer Fläche in dem Kataster oder
deren Entlassung aus dem Kataster nicht die Unbedenk-
lichkeit aller Nutzungen geschlossen werden.

Einem lediglich vagen Verdacht braucht die Gemeinde
dagegen nicht nachzugehen, ebenso nicht Hinweisen auf
völlig unerhebliche Bodenverunreinigungen. Was die Ge-
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meinde nicht sieht und nach den gegebenen Umständen
auch nicht zu sehen braucht, kann von ihr bei der Abwä-
gung nicht berücksichtigt werden und braucht nicht
berücksichtigt zu werden [BVerwGE 59, 87 (103)]. Nach-
zugehen ist aber einem Verdacht auf Bodenbelastungen,
die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeu-
tung sein können (vgl. § 4 Abs. 3 S. 2 BauGB).

Zu berücksichtigen ist auch, dass nach der Rechtspre-
chung die Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung mit
der Ausweisung von Bauland das Vertrauen erzeugt,
dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar,
insbesondere der Boden nicht übermäßig mit Schadstof-
fen belastet ist. Insoweit ist der Bebauungsplan „Ver-
lässlichkeitsgrundlage“ für Dispositionen der Eigentü-
mer oder Bauwilligen beim Erwerb von Grundstücken
sowie bei der Errichtung oder dem Kauf von Wohnun-
gen. Hat die Gemeinde Anhaltspunkte für Bodenbelas-
tungen und geht sie diesen nicht nach, kann das Scha-
densersatzansprüche gegen die Gemeinde als Trägerin
der Bauleitplanung begründen.

Zur ersten Vorklärung ist ein Behördengespräch zweck-
mäßig und daher zu empfehlen.

Liegen der Gemeinde hiernach Anhaltspunkte für eine
Bodenbelastung vor, so muss sie sich gezielt Klarheit
verschaffen über Art und Umfang der Bodenbelastungen
sowie über das Gefahrenpotenzial. Eine bloße Zusen-
dung des Planentwurfs an die Träger öffentlicher Belan-
ge reicht nicht aus. Die Gemeinde muss vielmehr die in
Betracht kommenden Stellen, insbesondere

– untere Bodenschutzbehörde (Kreis, kreisfreie Stadt
bzw. Bergamt, soweit Bergaufsicht besteht),

– Abteilung 8 der Bezirksregierung Arnsberg (soweit auf
den Flächen Bergaufsicht besteht oder bestanden hat)
und

– Gesundheitsamt,

unter Darlegung des Verdachts konkret nach Erkennt-
nissen über die Bodenbelastung oder nach Erkenntnis-
sen aus vergleichbaren Fällen fragen und zu deren Aus-
wirkungen um Stellungnahme bitten. Da die Stellung-
nahmen in der Regel für die Rechtmäßigkeit der Abwä-
gung von Bedeutung sind, gilt für diese nicht die Präklu-
sionsregel des § 4 Abs. 3 Satz 2 BauGB. Aus der Über-
schreitung einer Frist zur Stellungnahme kann also we-
der auf das Nichtvorliegen von Bodenbelastungen
geschlossen werden noch können verspätet gegebene
konkrete Hinweise unberücksichtigt bleiben.

Häufig werden diese Stellungnahmen im weiteren Bau-
leitplanverfahren nicht ausreichen, z.B. weil die Auswir-
kungen der Bodenbelastung auf die beabsichtigte Nut-
zung nicht abgeschätzt werden können; vielmehr wird
eine sachkundige Begutachtung erforderlich sein. Dazu
soll die Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung ggf.
das betroffene Grundstück zunächst einer Untersuchung
in Anlehnung an § 3 Abs. 3 BBodSchV unterziehen. Da-
bei ist hinsichtlich der Intensität der Untersuchungen
zwischen einem Flächennutzungsplan- und einem
Bebauungsplanverfahren zu unterscheiden (siehe Nrn.
2.2.1 und 2.3.1). Wird ein Gutachten zur Ermittlung der
Bodenbelastungen vergeben, so haben der Auftrag und
die Stellungnahme sich nicht nur auf Lage und Ausdeh-
nung, sondern auch auf die Auswirkungen der ermittel-
ten Bodenbelastungen auf die beabsichtigten Nutzungen
zu erstrecken. Es wird empfohlen, die Leistungsbe-
schreibung für ein Gutachten mit der zuständigen
Bodenschutzbehörde fachlich abzuklären. Auf die Mög-
lichkeit der Beauftragung eines Sachverständigen und
einer Untersuchungsstelle gem. § 18 BBodSchG wird
hingewiesen.

Das Gutachten sollte ggf. auch Aussagen zu grundsätz-
lich geeigneten Maßnahmen zur Verminderung oder Ver-
meidung dieser Einwirkungen enthalten.

Die Kosten für das Gutachten hat die Gemeinde als Trä-
gerin der Bauleitplanung zu tragen, soweit sie nicht
durch städtebaulichen Vertrag i.S.d. § 11 BauGB oder ei-
nen Durchführungsvertrag zu einem Vorhaben- und
Erschließungsplan nach § 12 durch einen Dritten über-
nommen werden. Ob darüber hinaus die Erstattung der
Kosten von Dritten, z. B. den Verursachern oder Beseiti-
gungspflichtigen der Bodenbelastungen, verlangt wer-

den können, richtet sich nach Rechtsvorschriften außer-
halb des Baugesetzbuchs (siehe Nr. 2.3.4).

Kommt eine Kostentragung durch einen Dritten in Be-
tracht, sollte mit diesem frühzeitig der Umfang der
durchzuführenden Untersuchungen und der Kostener-
stattung abgestimmt werden.

2.1.3

Bewertung festgestellter Bodenbelastungen

Grundsätzlich darf ein Bauleitplan keine städtebauli-
chen Missstände oder Gefahrentatbestände im Sinne des
allgemeinen Ordnungsrechts oder keine auf schädliche
Bodenveränderungen oder Altlasten zurückgehende
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-
gungen i. S. d. BBodSchG hervorrufen oder festschrei-
ben. Vielmehr hat er bereits unterhalb dieser Schwelle
Schutz vor unzumutbaren Nachteilen und Belästigungen
zu gewährleisten (sog. bauleitplanerisches Vorsorgeprin-
zip).

Eigene Schadstoff-Konzentrationswerte für Zwecke der
Bauleitplanung liegen nicht vor, so dass nachfolgend zu
klären ist, inwieweit die auf die Vermeidung schädlicher
Bodenveränderungen oder die Gefahrenbeurteilung vor-
handener Bodenbelastungen ausgerichteten Bodenwerte
der BBodSchV hilfsweise für die Bauleitplanung heran-
gezogen werden können:

– Die Vorsorgewerte der BBodSchV sind auf die Vermei-
dung des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen
durch zukünftige Stoffeinträge ausgerichtet. Eine
Überschreitung der Vorsorgewerte kann ein Indiz da-
für sein, dass bei weiteren Stoffeinträgen, z.B. durch
Luftverunreinigungen, eine schädliche Bodenverände-
rung i.S.d. BBodSchG entstehen kann. Daher entfal-
ten die Vorsorgewerte für die Beurteilung bereits
bestehender Bodenbelastungen keine Rechtsfolgen.

– Die Maßnahmenwerte zielen auf Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr ab. Werden sie für die angestrebten
Nutzungen überschritten, kommt in der Regel eine
Darstellung oder Festsetzung der gefährdeten Nutzun-
gen ohne vorherige Sanierungsmaßnahmen oder pla-
nerisch festgelegte Nutzungseinschränkungen nicht in
Betracht.

– Die Prüfwerte markieren eine „Gefahrenschwelle im
ungünstigen Fall“. Ob für eine Fläche tatsächlich eine
Gefahr vorliegt, ist im Wege einer einzelfallbezogenen
Sachverhaltsermittlung festzustellen. Die Unter-
schreitung der Prüfwerte wird dem Anspruch des Bau-
gesetzbuches nach „gesunden Wohn- und Arbeitsver-
hältnissen“ i. S. d. § 1 Abs. 5 BauGB am ehesten ge-
recht. Die Unterschreitung der Prüfwerte schließt bei
repräsentativer Beprobung der Fläche eine Gefahr i. S.
d. Bodenschutzrechts aus. Sie können daher als Orien-
tierung im bauplanungsrechtlichen Abwägungsprozess
herangezogen werden. Eine Überschreitung der Prüf-
werte legt auch bei Untersuchungen für Zwecke der
Bauleitplanung eine weitergehende einzelfallbezogene
Sachverhaltsermittlung zur Aufklärung der Exposi-
tion nahe. Diese sollte sich an den Untersuchungsvor-
schriften der BBodSchV orientieren. Insbesondere sind
mögliche Umlagerungen von Bodenmaterial durch
Erdarbeiten zu beachten.

Die in der BBodSchV festgelegten Beprobungstiefen
können im Rahmen der Untersuchung und Beurteilung
gegebenenfalls angepasst oder durch weitere ergänzt
werden, um der tatsächlichen oder zu erwartenden
Schadstoffverteilung im Untergrund, etwaigen Beson-
derheiten der vorgesehenen Nutzung oder möglichen
Bodenumlagerungen angemessen Rechnung zu tragen.

Soweit die Zielsetzung der Bauleitplanung über die
Gefahrenabwehr hinausgeht und eine umfassende, vor-
sorgende Gestaltungsaufgabe begründet, kann es im
Sinne der planerischen Optimierung der Flächennutzung
sinnvoll sein, auch auf nur gering belasteten Flächen
keine empfindlichen Nutzungen vorzusehen, wenn Nut-
zungsalternativen vorhanden sind. Grundsätzlich ist
anzustreben, die Prüfwerte so weit wie möglich zu
unterschreiten.

Je nach Belastungssituation und zur Verfügung stehen-
den Alternativflächen steht für die Abwägung im Ein-
zelfall damit eine Spannweite von den allgemein vor-
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handenen Hintergrundgehalten bis zur im Einzelfall
ermittelten tatsächlichen Gefahrenschwelle zur Verfü-
gung. Landesweite bzw. regionale Hintergrundwerte für
NRW werden regelmäßig vom Landesumweltamt veröf-
fentlicht (www.lua.nrw.de). Weitergehende lokale Ab-
grenzungen, insbesondere von Gebieten mit erhöhten
Schadstoffgehalten gemäß § 9 Abs. 2 und 3 oder § 12
Abs. 10 BBodSchV, können sich aus Bodenbelastungs-
karten ergeben. Eine Zuordnung der für das Plangebiet
maßgeblichen Hintergrundwerte kann die Untere Bo-
denschutzbehörde vornehmen.

Die Prüf- und Maßnahmenwerte in Anhang 2 Nr. 1 und 2
BBodSchV sind nach Wirkungspfaden und Nutzungen
differenziert. Vorrangig relevant sind die Werte für den
Wirkungspfad Boden-Mensch (direkter Übergang) mit
den Nutzungen „Kinderspielfläche/Wohngebiet/Park-
und Freizeitanlage/Industrie- und Gewerbegrundstück“.
Im Sinne der Gefahrenbeurteilung nach BBodSchV ist
ausgehend von der planungsrechtlich zulässigen Nut-
zung gemäß § 4 Abs. 4 BBodSchG immer die tatsächli-
che Flächennutzung zu beurteilen. Die Nutzungskatego-
rien der BBodSchV und die planerischen Kategorien zur
Nutzungsausweisung durch die Baunutzungsverordnung
entsprechen sich nur bedingt.

Liegt innerhalb einer zu beurteilenden Fläche auf Teil-
flächen eine von der vorherrschenden Nutzung abwei-
chende empfindlichere Nutzung vor, so sind diese Teil-
flächen in Anlehnung an die Grundsätze des § 4 Absatz
6 BBodSchV nach den für ihre Nutzung jeweils festge-
setzten Maßstäben zu bewerten. Das heißt, dass zum
Beispiel innerhalb von Wohngebieten Flächen mit einer
Zweckbestimmung als Kinderspielfläche (z.B. Spiel-
platz, Wohngarten) als solche zu bewerten und damit
von anderen Flächen (Abstandsgrünflächen, Flächen für
den ruhenden Verkehr), auf denen sich Kleinkinder nicht
regelmäßig aufhalten oder der Boden nur eingeschränkt
zugänglich ist, zu unterscheiden sind.

Bei Nutzgärten und Kleingartenanlagen sollen zusätz-
lich die Werte für den Wirkungspfad Boden-Pflanze
herangezogen werden.

Für „Wohngärten“ (Nutzung sowohl als Nutzgarten als
auch zum Kinderspiel) ist beim Schwermetall Cadmium
aufgrund einer integrativen Betrachtung beider Wir-
kungspfade ein gesonderter Prüfwert der BBodSchV
festgelegt worden, der von den Werten für die einzelnen
Wirkungspfade deutlich abweicht. Da die Schadstoffauf-
nahme in die Pflanzen bei den anderen relevanten
Schadstoffen geringer ist, ist in solchen Fällen für
Wohngärten der jeweils niedrigere Wert vom Wirkungs-
pfad Boden-Mensch oder Wirkungspfad Boden-Pflanze
heranzuziehen. Dieses sind

– die Werte für den Wirkungspfad Boden-Mensch bei
Arsen (25 mg/kg) und Blei (200 mg/kg) sowie

– die Werte für den Wirkungspfad Boden-Pflanze bei
Quecksilber (5 mg/kg) und Benzo(a)pyren (1 mg/kg).

Da die Gefahrenbeurteilung beim Wirkungspfad Boden-
Grundwasser nutzungsunabhängig zu erfolgen hat, er-
gibt sich durch eine Nutzungsänderung grundsätzlich
keine Änderung in der Bewertung einer Bodenbelastung
im Hinblick auf den Grundwasserpfad. Eine Überschrei-
tung der Prüfwerte nach Anhang 2 Nr. 3 BBodSchV
kann jedoch für eine bauplanerische oder baurechtliche
Entscheidung zu Baumaßnahmen eine indirekte Bedeu-
tung haben:

– Die aufgrund einer Gefahrenbeurteilung als notwen-
dig aber nicht prioritär angesehenen Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr sollten im Rahmen der Baumaß-
nahme ergriffen werden, um nicht später einen höhe-
ren Aufwand leisten zu müssen bzw. durch bauliche
Anlagen behindert zu werden, oder 

– die Baumaßnahme kann zur Freisetzung einer bisher
nicht mobilen Schadstoffkontamination führen und
erfordert daher eine erneute Beurteilung aufgrund der
veränderten Exposition und ggf. Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr. 

Werden bei einer Begutachtung im Rahmen der Bauleit-
planung Überschreitungen der Prüfwerte für den
Grundwasserpfad festgestellt, sind diese der zu beteili-
genden Bodenschutzbehörde mitzuteilen, damit mögli-

che Konflikte mit künftig unter Umständen erforderli-
chen Überwachungs- oder Sanierungsmaßnahmen aus-
geräumt werden können.

Bei der Anwendung der vorgenannten schadstoffspezifi-
schen Konzentrationswerte sind die Bewertungsregelun-
gen in § 4 der BBodSchV zu beachten. Insbesondere ist
zu berücksichtigen, dass die Werte nur einen Teil des zu
beurteilenden Sachverhalts betreffen, nämlich das ein-
zelstoffbezogene Gefährdungspotenzial. Bei der Beurtei-
lung sind jedoch alle für das Plangebiet relevanten Um-
stände zu berücksichtigen, insbesondere die konkreten
Freisetzungs- und Ausbreitungsbedingungen für Schad-
stoffe und die angestrebte Nutzung.

2.1.4

Auswirkungen auf das weitere Planverfahren und den
Planinhalt

Bestätigt sich der Bodenbelastungsverdacht nicht, kann
das Planverfahren mit dem bisher vorgesehenen Planin-
halt unbeeinflusst weitergeführt werden.

Bestehen Bodenbelastungen, so muss beurteilt werden,
ob die beabsichtigten Ausweisungen mit den vorhande-
nen Bodenbelastungen vereinbar sind. Hierzu können
weitere Untersuchungen und/oder Stellungnahmen be-
stimmter Träger öffentlicher Belange oder anderer Fach-
behörden erforderlich werden.

Die Entscheidung über die Darstellungen bzw. Festset-
zungen in den Bauleitplänen ist abhängig einerseits von
Lage, Ausdehnung und Art der Bodenbelastungen sowie
von den durch diese drohenden schädlichen Einwirkun-
gen und andererseits von räumlicher Lage und Art der
auszuweisenden Nutzung. Das Ergebnis kann sein:

– Weiterführung des Verfahrens mit dem bisherigen In-
halt, wenn die Bodenbelastung mit der Art der Nut-
zung vereinbar ist, zum Beispiel keine Beeinträchti-
gung des Wohnens etwa durch Ausgasung oder andere
Einwirkungen, keine Gefährdung von Kindern auf
öffentlichen Spielplätzen, keine Verunreinigung von
Nutzpflanzen auf Flächen für die Landwirtschaft;

– zeitweilige Unterbrechung des Verfahrens bis zur
Sanierung (Sicherung, Dekontamination) oder bis zum
Abschluss sonst geeigneter Maßnahmen;

– Weiterführung des Verfahrens bei öffentlich-rechtli-
cher Sicherung der Sanierung (siehe Nr. 2.3.3);

– Kennzeichnung der Bodenbelastung im Bauleitplan
und Weiterführung des Verfahrens, soweit das Gebot
der Konfliktbewältigung es zulässt, erforderliche
Maßnahmen nachfolgenden Verwaltungsverfahren zu
überlassen (siehe Nr. 2.1.5);

– Änderung des bisher vorgesehenen Planinhalts, soweit
er mit der Bodenbelastung nicht vereinbar ist (zur
Prüfreihenfolge und zu bestimmten Sicherungsmaß-
nahmen bzw. Nutzungseinschränkungen sowie zur
planungsrechtlichen Umsetzung siehe die Handlungs-
empfehlungen in der Anlage);

– Teilung des Planbereichs bzw. Ausnahme von Flächen
und sonstigen Darstellungen aus dem Flächennut-
zungsplan nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB, wenn keine
Rückwirkungen auf die übrigen Plangebiete gegeben
sind. Dieses „Ausnehmen“ von Darstellungen setzt ei-
ne räumlich und sachlich eingrenzbare Problemlage
voraus, die keine Rückwirkungen auf die Bodennut-
zung in den übrigen Teilen des Gemeindegebietes hat
und einer späteren Entscheidung überlassen bleiben
kann. Diese Möglichkeit kann bei einem noch nicht
abschließend geklärten Bodenbelastungsverdacht in
Betracht kommen, wenn noch weitere Untersuchun-
gen durchgeführt werden müssen.

– Einstellung des Verfahrens, wenn die Weiterführung
der Planung nicht für die städtebauliche Entwicklung
und Ordnung erforderlich ist.

Eine Festsetzung in Bebauungsplänen mit der Maßgabe,
dass die Nutzung erst nach der Sanierung der Bodenbe-
lastung aufgenommen werden kann, ist nicht zulässig.
Eine Weiterführung des Verfahrens mit dem bisherigen
Planinhalt ist wohl möglich, wenn durch Regelungen
außerhalb des Bebauungsplanes oder tatsächlich sicher-
gestellt ist, dass vor Aufnahme der plangemäßen Nut-
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zung die Bodenbelastung saniert worden ist (vgl. Nrn.
2.3.3.3 und 2.3.3.4).

Die Begründung zum Bauleitplan muss hinreichende
Aussagen zur Bodenbelastung und zu ihrer Vereinbar-
keit mit der künftigen Nutzung oder zur Sanierung ent-
halten.

2.1.5

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 bzw. § 9 Abs. 5
Nr. 3 BauGB entbindet nicht von einer sachgerechten
Abwägung. Aufgabe der Kennzeichnung ist es, für die
nachfolgenden Verfahren auf mögliche Gefährdungen
durch Bodenbelastungen und die erforderliche Berück-
sichtigung hinzuweisen („Warnfunktion“).

Eine Kennzeichnung kann in Betracht kommen, wenn
die Darstellung oder Festsetzung einer bestimmten Nut-
zung trotz der Bodenbelastung gerechtfertigt ist. Denk-
bar sind dabei insbesondere folgende Fallkonstellatio-
nen:

– Für die erheblich belastete Fläche ist eine Nutzung
vorgesehen, die mit den Planungsgrundsätzen verein-
bar ist; z. B. die Schadstoffkonzentration ist „nur“
pflanzengefährdend, der Plan sieht aber eine gewerb-
liche Nutzung vor.

– Für die erheblich belastete Fläche ist eine Nutzung
vorgesehen, für deren Verwirklichung zwar Vorkeh-
rungen und Maßnahmen erforderlich sind, deren Kon-
kretisierung aber in nachfolgende Verfahren, z. B.
Bebauungsplan-, Baugenehmigungs- oder boden-
schutzrechtliches Sanierungsverfahren, verlagert wer-
den kann; hierfür ist die Prognose ausreichend, dass
die Bodenbelastung nicht generell der dargestellten
Nutzung entgegenstehen wird (Sanierungsmaßnahmen
also möglich sind).

– Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes soll vorge-
sehen werden, dass die Sanierung durch die späteren
Bauherren erfolgt; hierzu ist erforderlich dass eine
Sanierung jeweils isoliert für das jeweilige Baugrund-
stück möglich ist (z.B. bei kleinflächigen oder oberflä-
chennahen Bodenbelastungen).

Es ist zu empfehlen, in die Kennzeichnung die Ursache
der Bodenbelastung (z.B. frühere Deponie, Kokerei) auf-
zunehmen.

2.2

Flächennutzungsplan

2.2.1

Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei der Plan-
aufstellung

Sieht die Gemeinde Anhaltspunkte für möglicherweise
erhebliche und damit gefährdende Bodenbelastungen, so
hat sie dem nachzugehen (vgl. Nr. 2.1.2). Die betreffen-
den Flächen sind mit der der Stufe des Flächennut-
zungsplans angemessenen Grobmaschigkeit auf das Vor-
handensein von Bodenbelastungen, auf deren Ausmaß
und auf den Gefährlichkeitsgrad der von den Bodenbe-
lastungen zu erwartenden Einwirkungen hin zu untersu-
chen (angelehnt an die orientierende Untersuchung i. S.
v. § 3 Abs. 3 BBodSchV, vgl. Nr. 2.1.2). Je nach den
Untersuchungsergebnissen können sich unterschiedliche
Auswirkungen auf das Verfahren ergeben (vgl. Nr. 2.1.3).
Es wird empfohlen, die durchzuführenden Untersuchun-
gen mit der zuständigen Bodenschutzbehörde abzustim-
men.

2.2.2

Kennzeichnungen

Nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen im Flächennut-
zungsplan für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen
gekennzeichnet werden, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Zweck dieser
Kennzeichnung ist eine „Warnfunktion“ für die weiteren
Planungsstufen, insbesondere für den verbindlichen
Bauleitplan. Die als Soll-Vorschrift formulierte „Kenn-
zeichnungspflicht“ gilt für eine Fläche jedoch nur, wenn

– für die Stufe der vorbereitenden Bauleitplanung hin-
reichend konkret geklärt ist (z. B. durch Auswertung

des Altlastenkatasters oder einer Bodenbelastungs-
karte), dass die Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind und

– die Gemeinde gleichwohl als Ergebnis einer gerechten
Abwägung eine bauliche Nutzung ausweist.

Ein genereller Wert für eine „erhebliche Belastung mit
umweltgefährdenden Stoffen“ kann nicht angegeben
werden. Als Orientierung kann auch hier der Bereich
zwischen Hintergrund- und Prüfwerten dienen. Eine
Festlegung sollte im Einzelfall in Abstimmung mit der
Unteren Bodenschutzbehörde erfolgen.

Der Begriff „für bauliche Nutzungen vorgesehene Flä-
chen“ ist umfassend zu verstehen. Die Beschränkung auf
„für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen“ bedeutet
nicht, dass eine derartige Kennzeichnung bei anderen
Nutzungsdarstellungen ausgeschlossen ist. In Betracht
kommen insbesondere von Menschen intensiv genutzte
Freiflächen, z. B. Spiel- und Sportplätze, Parks, aber
auch Flächen, die über den Nahrungspfad (Boden –
Pflanze – Mensch) für den Menschen zu gesundheitlichen
Gefahren führen können, z. B. Dauerkleingärten. Die
Belastung der Umwelt (z. B. Boden, Luft oder Wasser)
kann je nach Art, Beschaffenheit oder Menge nicht nur
für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen
erheblich gefährdend sein.

Über diese Kennzeichnungspflicht hinaus sollte eine
Kennzeichnung bei allen Flächen erfolgen, die mögli-
cherweise auch erst später, also bei einer Änderung des
Flächennutzungsplans für eine bauliche Nutzung in Be-
tracht kommen. Die Kennzeichnung sollte auch erfolgen,
wenn die Bodenbelastung zwar der „Gesamtnutzung“
eines Gebietes (z. B. Wohngebiet) nicht entgegensteht, in
diesem Gebiet aber auch Nutzungen mit erhöhtem
Schutzbedürfnis (z. B. Kinderspielplätze) denkbar sind.

2.2.3

Begründung

In der Begründung nach § 5 Abs. 5 BauGB ist darzule-
gen, welche Bodenbelastungen bekannt sind (Ergebnisse
von Untersuchungen und Begutachtungen) und welche
Gründe für die Ausweisung der baulichen Nutzung trotz
der bekannten Bodenbelastung maßgebend sind.

Außerdem ist ggf. darzulegen, welche Maßnahmen oder
Vorkehrungen zu treffen sind, damit die städtebauliche
Entwicklung und Ordnung gesichert werden kann und
keine Missstände planerisch vorbereitet werden.

2.2.4

Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende
Flächennutzungspläne

Bei Bodenbelastungen im Geltungsbereich eines vorhan-
denen Flächennutzungsplans kann der Bodenbelas-
tungsverdacht bereits im Planverfahren bestanden ha-
ben (und die Gemeinde diesem nicht nachgegangen sein)
oder erst nach Abschluss des Planverfahrens aufgetreten
sein.

In beiden Fällen ist von der Fehlerhaftigkeit des Flä-
chennutzungsplans auszugehen, wenn das Abwägungs-
ergebnis nicht haltbar ist, d. h. wenn schlechterdings so
nicht hätte geplant werden dürfen.

Der Mangel wird in der Regel nicht den ganzen Flächen-
nutzungsplan erfassen, sondern lediglich die Darstellun-
gen für die Flächen, die Bodenbelastungen aufweisen.
Dabei sind die Grundsätze über die Teilnichtigkeit ent-
sprechend anzuwenden.

Für Flächen mit Bodenbelastungen sollte in Anlehnung
an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
zur Behandlung fehlerhafter Bebauungspläne ein förmli-
ches Verfahren eingeleitet werden, in dem über die zur
Lösung der Bodenbelastungsproblematik erforderliche
Aufhebung, Änderung oder Ergänzung der fehlerhaften
Darstellungen zu befinden ist.

Hat die Gemeinde (erst) nach Abschluss des Planverfah-
rens Kenntnis von einem Bodenbelastungsverdacht
erhalten, so hat sie dem nachzugehen (vgl. Nr. 2.1.2). Er-
gibt sich dabei, dass die im Flächennutzungsplan darge-
stellte Nutzung wegen der Bodenbelastung nicht reali-
siert werden kann, ist grundsätzlich eine Änderung des
Flächennutzungsplans erforderlich. Dies bedeutet indes
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nicht, dass sofort und unabhängig von etwaigem sonsti-
gen Fortschreibungs- oder Änderungsbedarf ein (isolier-
tes) Verfahren durchgeführt werden müsste. Anders als
der Bebauungsplan schafft der Flächennutzungsplan für
die Grundstückseigentümer und -nutzer keine „Verläss-
lichkeitsgrundlage“. Er begründet keine Nutzungsrechte
und positiven Zulassungstatbestände. Es reicht daher im
Allgemeinen zunächst aus, sicherzustellen, dass nicht
irrtümlich Bebauungspläne durch ein „Herausentwi-
ckeln“ aus dem durch die Bodenbelastung insoweit feh-
lerhaften Flächennutzungsplan aufgestellt werden.

Die künftige Nutzungsdarstellung kann bei einem Auf-
stellungsbeschluss noch offen bleiben, wenn der neuen
Planungsentscheidung noch weitere Untersuchungen
vorausgehen müssen. In der ortsüblichen Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses kann auf die Fehler-
haftigkeit entsprechender Darstellungen im Flächennut-
zungsplan hingewiesen werden. In den Flächennut-
zungsplan selbst kann ein entsprechender Hinweis auf-
genommen werden. Dieser Hinweis ist von der Kenn-
zeichnung nach § 5 Abs. 3 BauGB zu unterscheiden:

– Die Kennzeichnung hat eine Warnfunktion für die
weitere Ausformung der dargestellten, grundsätzlich
möglichen Nutzung in nachfolgenden Verfahren.

– Der Hinweis hingegen deutet auf die Fehlerhaftigkeit
und damit Unrealisierbarkeit der im Flächennut-
zungsplan (noch) dargestellten Nutzung hin und auf
die Absicht, eine neue Zweckbestimmung durch eine
Änderung des Flächennutzungsplans in dem dafür
vorgesehenen Verfahren darzustellen. Dafür können
ggf. weitere Untersuchungen erforderlich sein.

Im Ergebnis ist eine mit einem solchen Hinweis verse-
hene Fläche ähnlich zu behandeln wie eine von den Dar-
stellungen „ausgenommene“ Fläche nach § 5 Abs. 1 Satz
2 BauGB. Wie bei dieser muss eine räumlich und sach-
lich abgrenzbare Problemstellung gegeben sein, d. h. die
Bodenbelastung darf sich nicht auf andere, nicht mit ei-
nem Hinweis versehene Darstellungen in angrenzenden
Bereichen auswirken. Dabei kommen folgende Fälle in
Betracht:

– Die meist umfangreichen Darstellungen von Flächen
für die Landwirtschaft werden nur in besonderen Fäl-
len in Bebauungspläne umgesetzt. Neben der Siche-
rung zusammenhängender landwirtschaftlicher Flä-
chen sind sie eine Art Auffangnutzung, sodass aus ei-
ner fehlerhaften Darstellung im Allgemeinen keine
akuten Probleme erwachsen.

– Anders sind Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen zu
beurteilen, und zwar auch dann, wenn sie selbst nicht
mit baulichen Anlagen größeren Umfanges ausgestat-
tet werden sollen. Ihre besondere Funktionszuwei-
sung, die meist vielfältige Einbindung in die örtliche
Infrastruktur sowie ihre Zuordnung zu den Baugebie-
ten kann eine umgehende Abklärung eines aufgekom-
menen Bodenbelastungsverdachts und – bei dessen
Bestätigung – zumindest einen raschen Hinweis auf
die Fehlerhaftigkeit entsprechender Nutzungsdarstel-
lungen erfordern.

– Das Gleiche gilt für Flächen, für die im Flächennut-
zungsplan eine bauliche Nutzung dargestellt ist.

2.3

Bebauungsplan

2.3.1

Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei der Plan-
aufstellung

Für das Gebot gerechter Abwägung im Zusammenhang
mit der Berücksichtigung von Bodenbelastungen sind
folgende Grundsätze zu beachten:

– Bei der Bauleitplanung sind insbesondere die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen (sog. bauleit-
planerisches Vorsorgeprinzip). Für die Beurteilung von
Bodenbelastungen und der von ihnen ausgehenden
oder zu erwartenden Einwirkungen ist deshalb nicht
erst die Schwelle, an der die Gefahrenabwehr einsetzt,
maßgeblich (siehe Nr. 2.3.1).

– Nach dem Gebot planerischer Konfliktbewältigung
darf ein Bebauungsplan die von ihm ausgelösten Nut-
zungskonflikte nicht unbewältigt lassen. Die auf
Grund der Planung ggf. erforderliche Behandlung der
Bodenbelastung (Vorkehrungen im weiten, nicht nur
technischen Sinne) muss technisch, rechtlich und
finanziell möglich sein. Im Bebauungsplan sind soweit
erforderlich die Festsetzungen zu treffen, die zur
Behandlung der Bodenbelastung nach § 9 BauGB
zulässig und geeignet sind.

– Die Gemeinde hat zu prüfen, ob der Bebauungsplan
vor der Behandlung der Bodenbelastung in Kraft ge-
setzt werden kann oder ob die Behandlung der Boden-
belastung parallel zum Planverfahren durchgeführt
wird und der Bebauungsplan erst nach deren Ab-
schluss in Kraft gesetzt werden kann.

– Vor Behandlung der Bodenbelastung kann der Bebau-
ungsplan in Kraft gesetzt werden, wenn

– durch Festsetzungen im Bebauungsplan oder durch
sonstige öffentlich-rechtliche Sicherungen (wie der
Eintragung von Baulasten oder dem Abschluss
öffentlich-rechtlicher Verträge) sichergestellt ist,
dass von der Bodenbelastung keine Gefährdungen
für die vorgesehenen Nutzungen ausgehen können,
oder wenn

– eine Kennzeichnung ausreichend ist, weil die
Durchführung der Maßnahmen nach den Umstän-
den des Einzelfalls künftigem Verwaltungshandeln
überlassen werden kann. Dabei erfordert das Gebot
der planerischen Konfliktbewältigung, dass die
technische und wirtschaftliche Machbarkeit der
erforderlichen Bodenbehandlung hinreichend genau
prognostiziert werden kann und dass die rechtliche
Umsetzung durch die nachfolgenden Verwaltungs-
verfahren (z.B. bauaufsichtliches Verfahren) gesi-
chert ist.

– Es ist ferner zu berücksichtigen, dass durch den Voll-
zug des Bebauungsplans nicht eventuell später erfor-
derliche Maßnahmen auf Grund anderer Rechtsvor-
schriften (z. B. aus Gründen des Grundwasserschut-
zes) erschwert werden.

– Die Nutzungskonflikte sollen möglichst innerhalb des
Plangebietes gelöst werden. Konfliktbereiche dürfen
nicht durch eine zu enge Planbegrenzung ausgeklam-
mert werden. Ist die Konfliktbewältigung nur in ver-
schiedenen Bebauungsplänen möglich, so sind diese
auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts sachlich und
zeitlich aufeinander abzustimmen.

– Die Abwägung kann auch zu dem Ergebnis führen,
dass eine Planung, deren Realisierung in keinem ver-
nünftigen Kosten- und Nutzenverhältnis steht, einge-
stellt wird oder eine weniger schutzbedürftige Nut-
zung ausgewiesen wird.

2.3.2

Nachforschungspflicht und Kostentragung bei Zusam-
menstellung des Abwägungsmaterials bei einem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan

Obwohl das Satzungsverfahren auf der Grundlage der
vom Vorhabenträger vorgelegten Planunterlagen einge-
leitet wird, ergeben sich hinsichtlich der Nachfor-
schungspflicht der Gemeinde nach Bodenbelastungen
keine Unterschiede zum Bebauungsplan. Es wird inso-
weit auf die Nummern 2.1.2 und 2.3.1 verwiesen.

Mit der Nachforschungspflicht der Gemeinde korrespon-
diert die Nachweispflicht des Vorhabenträgers, dass er
bereit und in der Lage ist, das Vorhaben und die
Erschließungsmaßnahmen in tatsächlicher und rechtli-
cher Hinsicht durchzuführen. Hierzu hat er auf seine
Kosten die zur städtebaurechtlichen Beurteilung des
Vorhabens erforderlichen Planunterlagen vorzulegen
und bei einem Bodenbelastungsverdacht substantiiert
nachzuweisen, dass das Vorhaben auch insoweit öffent-
lich-rechtlich mit den Grundsätzen des § 1 BauGB ver-
einbar ist.

Aus der Nachforschungspflicht der Gemeinde und der
Nachweis- und Kostentragungspflicht des Vorhabenträ-
gers folgt für ein evtl. erforderliches Gutachten eines
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Sachverständigen in Anlehnung an eine Detailuntersu-
chung i. S. v. § 3 Abs. 4 BBodSchV Folgendes:

– Der Sachverständige und der Untersuchungsrahmen
des Gutachtens werden von der Gemeinde bestimmt.
Es wird empfohlen, die durchzuführenden Untersu-
chungen mit der zuständigen Bodenschutzbehörde
abzustimmen.

– Das Gutachten kann entweder von der Gemeinde oder
vom Vorhabenträger in Auftrag gegeben werden. Wird
es von der Gemeinde vergeben, sollte diese zuvor mit
dem Vorhabenträger klären, ob dieser zur Übernahme
der Kosten bereit ist. Besteht diese Bereitschaft, sollte
sie vertraglich niedergelegt und evtl. in Höhe der
voraussichtlichen Kosten des Gutachtens durch eine
Bankbürgschaft gesichert werden.

Ist der Vorhabenträger zur Übernahme der Gutachter-
kosten oder zur Vergabe eines entsprechenden Auftrages
nicht bereit, muss die Gemeinde entscheiden, ob sie das
Satzungsverfahren bei eigener Kostentragung des Gut-
achtens fortsetzt. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht
nicht. Andernfalls ist das Satzungsverfahren einzustel-
len.

2.3.3

Instrumente des Bau- und Planungsrechts

2.3.3.1

Festsetzungen im Bebauungsplan

§ 9 BauGB enthält in seinem – abschließenden – Katalog
keine speziellen Festsetzungen zur Sanierung von
Bodenbelastungen. Unter Sanierung werden in diesem
Erlass Sicherungs-, Dekontaminationsmaßnahmen und
sonstige geeignete Maßnahmen (z. B. gezielte Versiege-
lung oder Überbauung) verstanden. Eine Abstimmung
mit der zuständigen Bodenschutzbehörde wird empfoh-
len. Für diese Problemstellung können insbesondere fol-
gende Festsetzungen in Betracht kommen:

– Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB),

– der besondere Nutzungszweck von Flächen (§ 9 Abs. 1
Nr. 9 BauGB),

– Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und
ihre Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB),

– Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 17 BauGB),

– die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen
und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen
und Vorkehrungen zum Schutze vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die
zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Ver-
meidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu
treffenden baulichen und sonstigen technischen Vor-
kehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB),

– Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB.

Es bestehen keine Bedenken, wenn die Gemeinde in den
Bebauungsplan Hinweise aufnimmt, die für nachfol-
gende Genehmigungsverfahren von Bedeutung sind.

Allgemein ist bei der Festsetzung der Art der zulässigen
Nutzung zu berücksichtigen, dass die Nutzungsdifferen-
zierungen der BBodSchV – soweit sie für die Wirkungs-
pfade Boden-Mensch (direkter Kontakt) und Boden-
Pflanze Prüf- und Maßnahmenwerte für bestimmte Bo-
dennutzungen vorsieht (vgl. Anhang 2 Nr. 1 und 2 zur
BBodSchV) – nur zwischen Kinderspielflächen, Wohnge-
bieten, Park- und Freizeitanlagen sowie Industrie- und
Gewerbegrundstücken unterscheidet. Die Beschreibung
dieser Bereiche weicht zum Teil von ähnlichen Begriffen
des Bauplanungsrechts ab.

Die vorgenannten Werte stellen nach dem Konzept des
Bodenschutzrechts auf die konkrete Nutzung der einzel-
nen Fläche ab. Demgegenüber lassen bauleitplanerische
Festsetzungen oft mehrere Nutzungen mit im Sinne des
Bodenschutzrechts unterschiedlicher Schutzbedürftig-
keit zu. So können in einem Mischgebiet Flächen zum
Wohnen oder zur Gewerbeausübung genutzt werden. Ei-
ne öffentliche Grünfläche kann eine größere Parkfläche

sein, in der auch eine Kinderspielfläche liegt. Schließlich
sind auch in Gewerbe- und Industriegebieten in be-
schränktem Umfang Wohnnutzungen zulässig.

Bei der Festsetzung der Art der baulichen und sonstigen
Nutzung ist daher bezogen auf Bodenbelastungen die
Bandbreite der danach möglichen Nutzungen zu berück-
sichtigen.

Beim Vorhaben- und Erschließungsplan besteht nach
§ 12 Abs. 3 BauGB keine Bindung an die Festsetzungen
nach § 9 BauGB, die Baunutzungsverordnung sowie die
Planzeichenverordnung. Damit kann der Plan auch Fest-
legungen z. B. zur Regelung der Sanierung enthalten, die
über den im Übrigen abschließenden Katalog des § 9
BauGB hinausgehen. Dabei sind jedoch die vorgenann-
ten Grundsätze zu beachten.

2.3.3.2

Kennzeichnungen

Nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB sollen im Bebauungsplan
Flächen gekennzeichnet werden, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Schadstoffen belastet sind. Ein
genereller Wert für eine „erhebliche Belastung mit
umweltgefährdenden Stoffen“ kann nicht angegeben
werden. Als Orientierung kann auch hier der Bereich
zwischen Hintergrund- und Prüfwerten dienen. Eine
Festlegung sollte im Einzelfall in Abstimmung mit der
Unteren Bodenschutzbehörde erfolgen.

Die Kennzeichnungspflicht ist nicht – wie beim Flächen-
nutzungsplan – auf für bauliche Nutzung vorgesehene
Flächen beschränkt, d. h. die Kennzeichnungspflicht er-
streckt sich auf alle in Betracht kommenden Flächen im
Gebiet eines Bebauungsplanes. Aufgabe der Kennzeich-
nung ist es, für die dem Bebauungsplan nachfolgenden
Verfahren (z. B. Baugenehmigungsverfahren, Genehmi-
gungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz) auf mögliche Gefährdungen und die erforderliche
Berücksichtigung von Bodenbelastungen hinzuweisen
(„Warnfunktion“). Im Übrigen wird auf Nummer 2.2.2
verwiesen.

2.3.3.3

Städtebaulicher Vertrag

Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB können die Boden-
sanierung und sonstige vorbereitende Maßnahmen Ge-
genstand eines städtebaulichen Vertrages sein. Zu den
sonstigen vorbereitenden Maßnahmen gehören die
Untersuchungen der Bodenbelastung sowie die Freile-
gung von Grundstücken (Abbruch baulicher Anlagen
und Entsiegelung).

Städtebauliche Verträge zur Regelung der Sanierung von
Flächen mit Bodenbelastungen werden zwischen Ge-
meinde und Eigentümer bzw. Bauträger abgeschlossen.
Als sinnvoll werden sich Vertragsbestimmungen über
den Ablauf der Sanierungsmaßnahmen erweisen, vor al-
lem Informations-, Untersuchungs-, Abstimmungs- und
auch Kostenpflichten. Auch zeitliche Vorgaben können
vereinbart werden.

Zur Vermeidung von Meinungsunterschieden über den
Umfang der Verpflichtung und deren Erfüllung sollte in
den Abschluss und den „Vollzug“ des Vertrages die
Bodenschutzbehörde einbezogen werden (z. B. zur Fest-
stellung, dass die Sanierung ordnungsgemäß abgeschlos-
sen ist). Es wird empfohlen, den Vertrag ggf. in Verbin-
dung mit einem Sanierungsplan nach BBodSchG abzu-
schließen.

Wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt,
werden die vorgenannten Regelungen regelmäßig Gegen-
stand des Durchführungsvertrages sein.

2.3.3.4

Baulast

Vielfach sind Grundstückseigentümer oder Vorhabenträ-
ger zur Sanierung von Bodenbelastungen bereit, wenn
die Gemeinde die belasteten Flächen verbindlich über-
plant bzw. den vorhabenbezogenen Bebauungsplan in
Kraft setzt. In diesen Fällen kann es in Betracht kom-
men, die Sanierungsverpflichtungen durch Baulast (§ 83
BauO NRW) zu sichern. Auf diese Weise können auch
Rechtsnachfolger in die Sanierungsverpflichtung einge-
bunden werden.
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2.3.3.5

Zeitliche Verknüpfung zwischen Satzungsbeschluss über
den Bebauungsplan, städtebaulichem Vertrag und Baulast

Der Bebauungsplan kann erst in Kraft treten, wenn
durch geeignete rechtliche Instrumente (Festsetzungen
im Bebauungsplan, öffentlich-rechtlicher Vertrag, Bau-
last) die im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung erfor-
derliche Behandlung der Bodenbelastung gesichert ist,
soweit nicht eine Sanierung im Zuge nachfolgender Ver-
waltungsverfahren möglich und ausreichend ist. Daraus
folgt, dass der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan
nur im zeitlichen Zusammenhang mit den genannten
öffentlich-rechtlichen Instrumenten (Abschluss eines
städtebaulichen Vertrages, Eintragung der Baulast) ge-
fasst werden kann. Für den Durchführungsvertrag zum
Vorhaben- und Erschließungsplan ergibt sich das bereits
aus § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB.

2.3.4

Begründung

Die nach § 9 Abs. 8 BauGB erforderliche Begründung
muss Aussagen zu den Zielen, Zwecken und wesentli-
chen Auswirkungen des Bebauungsplanes und den für
die Abwägung wesentlichen Punkten enthalten. Bei der
Überplanung von Bodenbelastungen kommen daher
Aussagen zu folgenden Punkten in Betracht:

– im Zusammenhang mit der Planung ermittelte Boden-
belastungen (insbesondere Ergebnisse von Untersu-
chungen und Begutachtungen),

– eventuell noch erforderliche Maßnahmen zur Sanie-
rung der Bodenbelastung einschließlich Kosten und
Finanzierungsmöglichkeiten,

– durch städtebaulichen Vertrag/Durchführungsvertrag
oder Baulast getroffene Verpflichtungen,

– Maßnahmen zur Plandurchführung, wie z. B. städte-
bauliche Gebote (§ 175 ff.) und Sanierungsmaßnahmen
nach §§ 136 ff. BauGB und

– Maßnahmen nach anderen Rechtsvorschriften (z. B.
Bodenschutzrecht, Abfallrecht, Wasserrecht, Bauord-
nungsrecht).

Die der Abwägung zugrundeliegenden Gutachten sollten
der Begründung als Anlage beigefügt werden, soweit auf
sie Bezug genommen wird.

2.3.5

Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende
Bebauungspläne

Bei Bodenbelastungen im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes kann der Bodenbelastungsverdacht bereits
im Planverfahren bestanden haben (und die Gemeinde
diesem nicht nachgegangen sein) oder erst nach Ab-
schluss des Planverfahrens aufgetreten sein.

In beiden Fällen ist von der Fehlerhaftigkeit des Bebau-
ungsplans auszugehen, wenn das Abwägungsergebnis
nicht haltbar ist, d. h. wenn schlechterdings so nicht
hätte geplant werden dürfen. Die Gemeinde hat dem
Bodenbelastungsverdacht auch bei einem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan auf eigene Initiative und Kosten
nachzugehen, da nun in erster Linie die Gültigkeit der
gemeindlichen Satzung über einen Vorhaben und
Erschließungsplan in Frage steht. 

Wird der Geltungsbereich eines Bebauungsplanes nur
teilweise von Bodenbelastungen betroffen, besteht Teil-
nichtigkeit nur dann, wenn der Bebauungsplan ohne den
nichtigen Teil noch eine sinnvolle, den Grundsätzen des
§ 1 BauGB entsprechende Ordnung der Bodennutzung
enthält und dem planerischen Willen der Gemeinde ent-
spricht. Bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ist regelmäßig zusätzlich erforderlich, dass das Vorhaben
räumlich und funktional so teilbar sein muss, dass der
nicht betroffene Teil für sich ein funktionsfähiges Gan-
zes ergibt.

Wenn und soweit die Satzung zum Vorhaben- und
Erschließungsplan nichtig ist, führt dies auch zu Nich-
tigkeit des zu ihrer Durchführung geschlossenen Durch-
führungsvertrages. Kommt es zu keiner Einigung über
die Anpassung des Durchführungsvertrages, fehlt es an
einer notwendigen Grundlage für die Satzung.

Für jeden der Fälle gilt, dass in Anlehnung an die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts über die
Behandlung fehlerhafter Bebauungspläne (Urteil vom
21. 11. 1986 – 4 C 22.83 -, BauR 1987, 171) ein förmliches
Verfahren eingeleitet werden sollte, in dem über die zur
Lösung der Problematik erforderliche Aufhebung, Ände-
rung oder Ergänzung des fehlerhaften Bebauungsplanes
zu befinden ist. Unter den Voraussetzungen des § 215a
BauGB kommt hierfür auch ein ergänzendes Verfahren
in Betracht. Dies setzt aber u. a. voraus, dass durch die
Bodenbelastung nicht das Konzept des Planes insgesamt
in Frage gestellt ist.

Will die Gemeinde einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan wegen der Bodenbelastungen aufheben, bedarf sie
dazu nicht der Zustimmung des Vorhabenträgers. Sie hat
jedoch in der Abwägung eine eventuelle Absicht des Vor-
habenträgers, den Vorhaben- und Erschließungsplan in ei-
ner den Anforderungen des § 1 BauGB gerecht werdenden
Art zu ändern, in besonderer Weise zu berücksichtigen.

Von der Gemeinde kann nicht verlangt werden, für alle
Bebauungspläne mit Bodenbelastungsverdacht gleich-
zeitig ein solches Verfahren durchzuführen. Es ist grund-
sätzlich sachgerecht, wenn die Gemeinde ein Konzept
zur Überprüfung der betroffenen Bebauungspläne – Rei-
henfolge der zu überprüfenden Bebauungspläne unter
Berücksichtigung insbesondere des möglichen Gefähr-
dungsgrades der tatsächlichen oder ausgewiesenen Nut-
zung – erarbeitet und danach die Verfahren zur Über-
prüfung der Bebauungspläne durchführt.

Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, dass in den
einzuleitenden förmlichen Verfahren nicht allein der
Rechtsschein eines nichtigen Bebauungsplanes oder ein-
zelner Festsetzungen zu beseitigen ist, sondern gleichzei-
tig darüber zu entscheiden ist, ob gemäß § 1 Abs. 3
BauGB die (erneute) Aufstellung eines Bebauungsplanes
erforderlich ist. Ein durchsetzbarer Anspruch der Bürger
besteht nicht (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Ein Unterlassen
der (Um-)Planungspflicht kann allerdings Amtshaf-
tungsansprüche auslösen; diese können sich aber nur auf
künftige Schäden erstrecken.

Bei Bekanntwerden eines Bodenbelastungsverdachts er-
folgt das Tätigwerden der Gemeinde als Planungsträger
unabhängig von den behördlichen Maßnahmen, die im
Hinblick auf die Gefahrenabwehr erforderlich sind.
Gleichwohl ist ein enger fachlicher Kontakt und eine
Abstimmung des Vorgehens von Gemeinde und Boden-
schutzbehörde angezeigt (vgl. Nummer 2.3.3.3).

Wenn durch Maßnahmen nach Bauordnungsrecht oder
Bodenschutzrecht der möglichen Gefahr entgegengetre-
ten werden kann, kann eine Änderung des Bebauungs-
plans entbehrlich sein. Davon bleibt die Kennzeich-
nungspflicht unberührt.

3
Baurechtliche Zulässigkeit von Vorhaben

3.1

Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei der baupla-
nungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben

3.1.1

Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans

Lassen die Festsetzungen eines qualifizierten Bebau-
ungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 BauGB oder eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Sinne von § 30
Abs. 2 BauGB ein Vorhaben zu und ist der Bodenbelas-
tungsverdacht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens
gewesen und im Bauleitplanverfahren abgearbeitet wor-
den, ist grundsätzlich von der bauplanungsrechtlichen
Zulässigkeit des Vorhabens – ggf. nach einer erforderli-
chen Sanierung – auszugehen (zum bauordnungsrechtli-
chen Verfahren vgl. Nummer 4.1.1).

3.1.2

Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich

3.1.2.1

Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB

Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB, der auch in den Fällen
des § 34 Abs. 2 BauGB Anwendung findet, muss ein Vor-
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haben u. a. den Anforderungen an „gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse“ entsprechen. Daher ist ein Vorha-
ben unzulässig, wenn es in einem belasteten Gebiet
errichtet werden soll und wenn es schädlichen Einwir-
kungen aus dem Boden ausgesetzt wird.

Besteht der Verdacht auf eine Belastung des Baugrund-
stücks (z. B. durch Daten oder Erkenntnisse aus dem
Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten
nach § 8 LbodSchG oder aus einer Bodenbelastungs-
karte), so ist dem nachzugehen (s. Nummer 4.1.2). Bestä-
tigt sich der Verdacht und sind die gesunden Wohn- und
Arbeitsverhältnisse durch geeignete Maßnahmen nicht
zu gewährleisten, ist das Vorhaben unzulässig. Bei dieser
Entscheidung ist die beabsichtigte Nutzung (z. B. Wohn-
oder gewerbliche Nutzung) zu berücksichtigen.

3.1.2.2

Satzungen nach § 34 Abs. 4, 5 BauGB

3.1.2.2.1

Klarstellungssatzung

Die so genannte Klarstellungssatzung gemäß § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 BauGB hat nur deklaratorische Wirkung
und bildet damit keine „Verlässlichkeitsgrundlage“. Ei-
ner vorherigen Überprüfung der durch die Satzung
erfassten Fläche auf Bodenbelastungen hin bedarf es al-
so nicht.

3.1.2.2.2

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung

Der Erlass einer Entwicklungs- und einer Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB setzt
nach § 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. voraus, dass die Satzung mit
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar
ist. Damit gelten für den Erlass einer solchen Satzung
die Grundsätze wie für die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes (auf Nummer 2.3 wird verwiesen).

3.1.2.3

Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende
Satzungen

Stellt sich heraus, dass im Bereich einer „Entwicklungs-
oder Ergänzungssatzung“ Bodenbelastungen vorhanden
sind oder ein Verdacht darauf ernsthaft begründet ist, so
ist die Gemeinde verpflichtet, die Bodenbelastungen mit
dem Ziel zu überprüfen, ob die Satzung aufzuheben ist
oder weiterhin bestehen bleiben kann. Ergibt die Über-
prüfung, dass bei Vorhaben auf Grund der Gefährdung
durch die Bodenbelastung gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie die Sicherheit der Wohn- und
Arbeitsbevölkerung beeinträchtigt werden, so ist die
Satzung unwirksam und der durch ihren Erlass begrün-
dete Rechtsschein aufzuheben. Auf Nummer 2.3.5 wird
verwiesen.

3.1.3

Auswirkungen von Bodenbelastungen bei Vorhaben im
Außenbereich

3.1.3.1

Vorhaben nach § 35 BauGB

Nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB liegt eine Beein-
trächtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben
„schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann
oder ihnen ausgesetzt wird“. Hier ist wie in den Fällen
des § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu verfahren; auf Nummer
3.1.2.1 wird verwiesen.

3.1.3.2

Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB

Auf „Außenbereichssatzungen“ nach § 35 Abs. 6 BauGB
ist Nummer 3.1.2.2.2 entsprechend anzuwenden.

3.2

Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach dem Bau-
ordnungsrecht

Nach § 16 Satz 1 BauO NRW müssen bauliche Anlagen
sowie andere Anlagen und Einrichtungen so angeordnet,
beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Was-
ser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge
sowie andere chemische, physikalische oder biologische

Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen
nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche
Anlagen geeignet sein (Satz 2). Gegen diese Vorschrift
wird verstoßen, wenn auf Grundstücken mit Bodenbe-
lastungen bauliche Anlagen, insbesondere Gebäude,
errichtet werden sollen und hierdurch die Nutzer einer
konkreten Gefahr ausgesetzt werden.

Zur Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe
des § 16 BauO NRW können die Werte der BBodSchV als
Hilfsmittel herangezogen werden. Ein Gefahrenverdacht
wird indiziert, wenn Anhaltspunkte im Sinne von § 3
Abs. 1 und 2 BBodSchV vorliegen, insbesondere dann,
wenn die Prüfwerte nach der BBodSchV für die jewei-
lige Nutzung überschritten werden. Werden die Maßnah-
menwerte überschritten, ist das Vorhaben ohne vorhe-
rige Sanierung regelmäßig unzulässig.

4
Verfahrensrechtliche Berücksichtigung von Bodenbelas-
tungen

4.1

Baugenehmigungsverfahren

Zu unterscheiden ist zwischen dem vereinfachten Bau-
genehmigungsverfahren mit beschränktem Prüfungsum-
fang (vgl. § 68 BauO NRW) und dem umfassenden Bau-
genehmigungsverfahren (vgl. § 63 Abs. 1 BauO NRW).

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren gilt für al-
le Bauvorhaben, die nicht zu den so genannten „großen“
Sonderbauten im Sinne von § 68 Abs. 1 Satz 3 zählen;
nur noch für diese findet die umfassende Prüfung im
Rahmen des „normalen“ Baugenehmigungsverfahrens
statt. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit wird in al-
len Baugenehmigungsverfahren geprüft. Im vereinfach-
ten Baugenehmigungsverfahren werden weite Teile des
materiellen Bauordnungsrechts nicht geprüft; so z. B. ge-
mäß § 68 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BauO NRW auch nicht die
Anforderungen der §§ 3 und 16 BauO NRW.

Gemäß § 56 BauO NRW sind der Bauherr oder die Bau-
herrin und im Rahmen ihres Wirkungskreises die ande-
ren am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die
öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, ob und in wel-
chem Umfang ein geplantes Bauvorhaben von der Bau-
aufsichtbehörde präventiv geprüft wird.

4.1.1

Vorhaben nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB

Liegt das Bauvorhaben im Geltungsbereich eines quali-
fizierten Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1
BauGB oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans
im Sinne von § 30 Abs. 2 BauGB und entspricht es des-
sen Festsetzungen, so ist das Vorhaben trotz vorhande-
ner Bodenbelastung bauplanungsrechtlich zulässig.

Unabhängig davon ist jedoch zu prüfen, ob die Bauge-
nehmigung für das Vorhaben wegen eines Verstoßes ge-
gen die §§ 3 Abs. 1, 16 BauO NRW abgelehnt werden
muss. Gemäß § 36 Abs. 1 VwVfG NRW kann die Bauge-
nehmigung auch unter Nebenbestimmungen erteilt wer-
den, wenn sie ohne diese nicht erteilt werden könnte.

4.1.2

Vorhaben nach §§ 34 und 35 BauGB

Besteht der Verdacht auf eine Bodenbelastung (z. B.
durch Verzeichnis in einem Kataster über altlastver-
dächtige Flächen und Altlasten nach § 8 LbodSchG), so
ist dieser Verdacht auszuräumen. Der Nachweis, dass
das Vorhaben den Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse entspricht bzw. nicht schädlichen
Umwelteinwirkungen ausgesetzt ist, ist vom Bauherrn
im Baugenehmigungsverfahren zu führen. Das dafür
notwendige Gutachten muss die beabsichtigte Nutzung
(ob für Wohn- oder für gewerbliche Zwecke oder als
Kinderspielfläche bzw. für eine sonstige schutzwürdige
Nutzung) berücksichtigen; dabei kann es graduelle
Unterschiede geben. Erforderlichenfalls ist durch ein
Gutachten nachzuweisen, dass die Anforderungen erfüllt
sind. Können diese nicht erfüllt und kann die Gefähr-
dung auch durch Nebenbestimmungen zur Baugenehmi-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 27. Mai 2005 593

gung nicht ausgeräumt werden, ist der Bauantrag abzu-
lehnen.

4.1.3

Berücksichtigung von Bodenbelastungen im vereinfach-
ten Verfahren

Die Anforderungen nach § 16 BauO NRW werden im
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht geprüft.
Kommt die Bauaufsichtsbehörde aufgrund von ihr vor-
liegenden Erkenntnissen allerdings zu dem Ergebnis,
dass das Bauvorhaben gegen § 16 BauO NRW verstößt,
so kann die Baugenehmigung auch aus diesem Grund
verweigert oder mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den.

4.2

Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)

Wird das Bauvorhaben im Freistellungsverfahren nach
§ 67 BauO NRW durchgeführt, werden der Bauaufsichts-
behörde keine Bauvorlagen zugeleitet, ihr wird lediglich
der Baubeginn mitgeteilt. Auch die Gemeinde, bei der
gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 Bauvorlagen eingereicht wer-
den, soll dadurch lediglich feststellen, ob von dem Vor-
haben gemeindliche Belange in einer Weise berührt sind,
dass es ihr geboten erscheint, die Durchführung eines
(vereinfachten) Baugenehmigungsverfahrens zu verlan-
gen. 

4.3

Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach Erteilung
der Baugenehmigung

Wird der Bauaufsichtsbehörde, nachdem sie die Bauge-
nehmigung erteilt hat, ein Bodenbelastungsverdacht be-
kannt, der die geplante Bebauung des Grundstücks – et-
wa wegen eines Verstoßes gegen § 16 BauO NRW –
beeinträchtigt oder ausschließt, so soll sie den Bauherrn
hierauf hinweisen und ihn auffordern, die Bauarbeiten
nicht aufzunehmen oder einzustellen und ggf. eine be-
reits aufgenommene Nutzung zu unterlassen. Kommt der
Bauherr einer solchen Aufforderung nicht nach, ent-
scheidet die Bauaufsichtsbehörde auf Grund des § 48
VwVfG NRW über die Rücknahme der Baugenehmigung,
ordnet erforderlichenfalls die sofortige Vollziehbarkeit
der Rücknahme an (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO) und
stellt danach ggf. die Bauarbeiten ein und/oder unter-
sagt die Aufnahme oder die Fortsetzung der Nutzung.
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Anlage 

 

Handlungsempfehlungen 

 

1. Prüfreihenfolge 

Bestehen im Plangebiet Bodenbelastungen, die mit den zunächst vorgesehenen Planinhalten 

nicht uneingeschränkt vereinbar sind, sollten bei den notwendigen Plananpassungen auch 

Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, die zu einer Vermeidung oder zumindest Ver-

minderung der nutzungsabhängigen Auswirkungen vorhandener Bodenbelastungen führen. 

Dabei kommen im Einzelnen in Frage: 

1.1 Planung besonders sensibler Nutzungen (z. B. Kinderspielflächen, “Wohngärten”) nur in 

nicht belasteten Bereichen. 

1.2 Sicherstellung der Vereinbarkeit der geplanten Nutzung mit einer vorliegenden Bodenbe-

lastung durch Sanierungsmaßnahmen und/oder Nutzungseinschränkungen. Die notwendigen 

Maßnahmen und/oder Einschränkungen sind im Einzelfall abhängig von der Bodenbelastung 

(Stoffspektrum, Belastungshöhe) und von den vorrangig betroffenen Wirkungspfaden.  

 

2. Maßnahmen und/oder Einschränkungen nach Nr. 1.2 können beispielsweise beinhalten: 

2.1 Beim Wirkungspfad Boden – Mensch (Direktkontakt): 

2.1.1 Vermeidung offener Bodenflächen durch  

- Herstellung und Erhaltung einer geschlossenen Vegetationsdecke (z. B. Begrünung durch 

Raseneinsaat) und/oder 

- Versiegelung (Plattierung o. ä., auch wasserdurchlässig); 

2.1.2 In Teilbereichen Bodenaustausch bzw. Bodenüberdeckung mit unbelastetem Bodenma-

terial in der erforderlichen Mächtigkeit (s. u.). 

2.2 Beim Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze: 

2.2.1 Einstellung und Erhalt des Boden-pH-Wertes im Bereich von pH 6,8 – 7,2 zur Vermin-

derung der Schwermetallverfügbarkeit im Boden im Hinblick auf den Übergang in Nahrungs-

pflanzen (pH-Kontrolle durch Bodenuntersuchung alle 3 – 5 Jahre und ggf. Zufuhr von Kalk 

zur Erreichung des Ziel-pH-Wertes), 

2.2.2 Bei Nahrungspflanzenanbau Abdeckung des Bodens durch geeignete Mulchmaterialien 

(z. B. Folie, Mulch) zur Verminderung des Schadstoffüberganges Boden-Pflanze bei PAK, 

2.2.3 Einschränkung des Anbaus stark bis mäßig schadstoffanreichernder Nutzpflanzen (vgl. 

Tabelle 1) 

2.2.4 kein Anbau von für den menschlichen Verzehr geeigneten Nutzpflanzen, 

2.2.5 Nutzpflanzenanbau nur nach Bodenaustausch bzw. -überdeckung mit unbelastetem Bo-

denmaterial in der erforderlichen Mächtigkeit, beschränkt auf die betroffenen Teilbereiche (s. 

u.). 

2.3 Beim Wirkungspfad Boden – Grundwasser: 

2.3.1 Keine Einrichtung und Nutzung von Hausbrunnen zur Eigenwasserversorgung, 

2.3.2 Verzicht auf Regenwasserversickerung. 

Werden in Teilbereichen und bei bestimmten Nutzungen Einschränkungen im Hinblick auf 

einen Bodenaustausch oder eine Bodenüberdeckung mit unbelastetem Bodenmaterial vor-

gesehen, sind nachfolgend genannte Randbedingungen zu berücksichtigen. 

Eine Überdeckung des belasteten Bodens mit unbelastetem Bodenmaterial kommt zur Unter-

bindung einer oralen Schadstoffaufnahme durch Menschen oder zur Minimierung des Schad-

stoffüberganges in Pflanzen nur bei oberflächennahen Bodenbelastungen in Betracht, bei de-

nen besondere Maßnahmen zum Grundwasserschutz nicht erforderlich sind. 

 

Bei einem Bodenaustausch oder einer Bodenüberdeckung ist die Mächtigkeit der im Aus-

tausch eingebrachten oder als Überdeckung aufgebrachten Bodenschicht sowie ggf. zusätzli-
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che Maßnahmen nach den betroffenen Wirkungspfaden und damit nach der beabsichtigten 

Folgenutzung zu differenzieren. Nach bisherigen Erfahrungen - auch aus Feldversuchen mit 

unterschiedlich hoher Überdeckung - sind folgende Mächtigkeiten zu empfehlen: 

 

Folgenutzung Maßgeblicher 

Wirkungspfad 

Empfohlene  

Mindestmächtigkeit  

der ein- bzw.  

aufgebrachten 

Bodenschicht 

Zusätzliche Maßnah-

men 

Kinderspielflächen Boden – Mensch 35 cm Geotextil o. ä. als  

Grabesperre 

Haus- und Kleingärten Boden – Nutzpflan-

ze 

60 cm Geotextil o. ä. als  

Grabesperre 

Vegetationsflächen in 

Grün- und Freizeitanla-

gen 

Boden – Mensch 35 cm Geotextil o. ä. als  

Grabesperre 

 

Diese Empfehlungen berücksichtigen die gemäß Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverord-

nung (BBodSchV) bei der Gefahrenbeurteilung nutzungsabhängig zu betrachtenden Bodentie-

fen. Die ergänzende Einbringung einer Signalschicht (z. B. Geotextil) soll dabei als Gra-

besperre zusätzliche Sicherheit von unbeabsichtigtem Kontakt mit belastetem Bodenmaterial 

bieten. 

So umfasst die für Kinderspielflächen empfohlene Deckschichtmächtigkeit von 35 cm die 

Bodentiefe, die nach BBodSchV als von Kindern maximal erreichbare Tiefe anzusehen ist. 

In Haus- und Kleingärten sollte bei Bodenaustausch- oder -überdeckungsmaßnahmen nicht 

nach Nutz- und Ziergartenbereichen unterschieden werden, da es dort im Laufe der Zeit erfah-

rungsgemäß häufiger zu Umnutzungen kommt. Die empfohlene Mächtigkeit leitet sich u. a. 

aus Ergebnissen eines langjährigen Feldversuches des Landesumweltamtes NRW zum 

Schwermetallübergang Boden – Nutzpflanze auf einem mit Cadmium, Blei und Zink belaste-

ten Standort ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte die empfohlene Deckschichtmächtig-

keit aber auch bei Bodenbelastungen mit schwer flüchtigen organischen Schadstoffen (PAK, 

PCB, PCDD/F) ausreichend Sicherheit bieten, weil bei diesen eine Wurzelaufnahme zumeist 

nur von untergeordneter Bedeutung ist. Ist der Anbau von Nahrungspflanzen durch entspre-

chende Einschränkungen ausgeschlossen, genügen zur Unterbindung des Direktkontaktes mit 

dem belasteten Bodenmaterial Austausch- oder Überdeckungsmächtigkeiten von mindestens 

35 cm. Es ist jedoch in jedem Fall durch die Mächtigkeit der ein- bzw. aufgebrachten Boden-

schicht oder ggf. durch zusätzliche Einschränkungen sicherzustellen, dass bei in Haus- und 

Kleingärten üblichen Erdarbeiten (z. B. Verlegung von Ver-/Entsorgungsleitungen, frostsi-

chere Gründungen, Ausheben tiefer Pflanzgruben etc.) kein belastetes Bodenmaterial an der 

Bodenoberfläche verbleibt. 

Entsprechendes ist auch bei Vegetationsflächen in Grün- und Freizeitanlagen sicherzustel-

len. Im Übrigen sollte bei diesen eine Mindestmächtigkeit von 35 cm nicht unterschritten 

werden, weil geringere Mächtigkeit unter Berücksichtigung von durchgeführten gärtnerischen 

Pflanz- und Pflegearbeiten sowie der mischenden Tätigkeit von Bodentieren (z. B. Maulwurf) 

längerfristig als nicht ausreichend erscheinen. Unabhängig davon kann auch eine über 35 cm 

hinausgehende Deckschichtmächtigkeit auf diesen Flächen erforderlich sein, wenn Bodenbe-

lastungen bestehen, die das Pflanzenwachstum selbst beeinträchtigen. 

Die Anforderungen hinsichtlich der Schadstoffgehalte des im Austausch eingebrachten bzw. 

zur Überdeckung verwendeten Bodenmaterials richten sich im Einzelnen nach den Bestim-

mungen des § 12 BBodSchV, sofern es sich bei den ein- oder aufgebrachten Bodenschichten 

um eine “durchwurzelbare Bodenschicht” im Sinne der BBodSchV handelt. 
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Tabelle 1: Anreicherungsvermögen verschiedener Nutzpflanzen für Schwermetalle 

(kursiv = unsicher) 

 

Anreicherungs-

vermögen 

Cadmium Blei Thallium 

hoch Endivie Endivie Grünkohl 

 Lollo rosso Lollo rosso Grünraps 

 Mangold   

 Sellerie   

 Spinat Blumenkohl Broccoli 

 Weizen Broccoli Mangold 

 Zuckerrübenblatt Chinakohl Radies/Rettich 

  Feldsalat Rote Bete 

  Gerste Schwarzwurzel 

mäßig Blumenkohl Grünkohl Sellerie 

 Broccoli Hafer Spinat 

 Chinakohl Kohlrabi Wirsing 

 Grünkohl Kopfsalat  

 Hafer Mangold  

 Möhren Möhren Blumenkohl 

 Porree Porree Buschbohne 

 Rote Bete Radies/Rettich Chinakohl 

 Kopfsalat Roggen Endivie 

 Schwarzwurzel Rosenkohl Erbse 

  Rote Bete Gurke 

  Rotkohl Kohlrabi 

niedrig Buschbohne Schwarzwurzel Kürbis 

 Erbse Sellerie Möhren 

 Feldsalat Spinat Paprika 

 Gerste Spitzkohl Porree 

 Gurke Weißkohl Rosenkohl 

 Kartoffeln Weizen Rotkohl 

 Kohlrabi Wirsing Salat 

 Kürbis Zwiebel Spitzkohl 

 Paprika  Stangenbohne 

 Radies/Rettich  Tomate 

 Roggen Buschbohne Weißkohl 

 Rosenkohl Erbse Zucchini 

 Rotkohl Gurke Zwiebel 

 Spitzkohl Kartoffeln  

 Stangenbohne Stangenbohne  

 Tomate Tomate  

 Weißkohl Zucchini  

 Wirsing   

 Zucchini   

 Zwiebel    
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Hinweise zur Tabelle 1: 

 

1. Der Schadstoffübergang vom Boden in Obst ist generell als gering einzustufen. Allerdings 

ist bei bodennah wachsendem Obst (z. B. Erdbeeren) deren Verschmutzungsgefährdung zu 

beachten, bzw. es sind geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen (z. B. Bodenabdeckung mit 

Stroh). 

 

2. Bezüglich des Überganges Boden – Pflanze bei PAK und vergleichbaren Schadstoffen ist 

bedeutsam, dass dieser bei den besonders beurteilungsrelevanten höher kondensierten Ver-

bindungen wie Benzo(a)pyren und Dibenz-a,h-anthracen in erster Linie auf einen direkten 

Schadstoffübergang Boden – Pflanzenoberfläche infolge von Verschmutzungen mit Boden-

partikeln zurückzuführen ist. Dies sind Pflanzen, deren verzehrbare Anteile bodennah wach-

sen und die zudem nicht durch z. B. vor dem Verzehr entfernte Pflanzenteile (z. B. Schalen, 

Hüllblätter) vor einem Kontakt mit belasteten Bodenpartikeln geschützt sind. In dieser Hin-

sicht sind als besonders empfindlich alle bodennah wachsenden Blattgemüsearten (insbeson-

dere Spinat, Blattsalate, Mangold) aber auch z. B. Buschbohnen und verschiedene Küchen-

kräuter einzustufen. Andere Gemüsearten, die durch ihre äußeren, nicht verzehrten Blätter 

gegenüber einem direkten Schadstoffübergang geschützt sind (z. B. Kopfsalate, Kopfkohlar-

ten, Rosenkohl, Porree, Zwiebel), die vor dem Verzehr geschält werden (z. B. Möhren, Kar-

toffeln, Kohlrabi, Sellerie), oder die nicht bodennah wachsen (z. B. Stangenbohnen, Tomaten) 

sind dagegen als unempfindlicher einzustufen. 

 

– MBl. NRW. 2005 S. 582
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770
Bestimmung der zuständigen Behörde 

für die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens für den Bau und Betrieb einer 
Propenfernleitung der European Pipeline 

Development Company (EPDC) 
zwischen Köln-Roggendorf und Duisburg-

Meiderich und einer CO-Fernleitung der Bayer AG 
Köln-Worringen bis Krefeld-Uerdingen

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – IV-7 50.31.30.3 

v. 21. 9. 2004

Die European Pipeline Development Company (EPDC)
plant den Bau und Betrieb einer Propenfernleitung, de-
ren Sektion 5 durch den Regierungsbezirk Köln und den
Regierungsbezirk Düsseldorf verläuft. Die Bayer AG
beabsichtigt, in engstmöglicher Bündelung mit der Pro-
penfernleitung ausgehend von ihrem Betriebsgelände in
Worringen, den Bau und Betrieb einer CO-Fernleitung
bis nach Krefeld-Uerdingen. Die beiden Vorhaben be-
dürfen hinsichtlich ihres Baus und Betriebs der Plan-
feststellung gemäß § 20 i.V.m. Anlage 1 UVPG. 

Für das die örtliche Zuständigkeit der Bezirksregierun-
gen Köln und Düsseldorf berührende Vorhaben Errich-
tung und Betrieb einer „Rohrfernleitung zum Transport
von Propen“ zwischen Köln-Roggendorf und Duisburg-
Meiderich (Sektion 5) sowie für das Vorhaben „CO-Fern-
leitung der Bayer AG von Köln-Worringen bis Krefeld-
Uerdingen“ wird gemäß § 1 Abs. 4 der Verordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten für die Zulassung und
Überwachung sowie Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten bei Vorhaben nach § 20 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Nr. 19.3 bis 19.9 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – sowie für den
Vollzug der Verordnung über Rohrfernleitungsanlagen –
Rohrfernleitungsverordnung – und zur Änderung der
zweiten Verordnung über die Bestimmung besonderer
Vollzugsbehörden vom 8. Juni 2004 (GV. NRW. S. 376/
SGV. NRW. 2010/2129) die Bezirksregierung Düsseldorf
als zuständige Behörde für die erstmalige Zulassung so-
wie auch für spätere ggf. erforderliche Zulassungen von
Änderungen der Vorhaben und für den Erlass nachträg-
licher Auflagen gemäß § 21 UVPG bestimmt.

– MBl. NRW. 2005 S. 598

770
Bestimmung der zuständigen Behörde 

für die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens für den Bau und Betrieb einer 
Propenfernleitung der European Pipeline 

Development Company (EPDC) 
zwischen Duisburg/Hafen und Marl

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – IV-7 50.31.30.3 

v. 21. 9. 2004

Die European Pipeline Development Company (EPDC)
plant den Bau und Betrieb einer Propenfernleitung, die
auch durch mehrere Regierungsbezirke des Landes NRW
verläuft. Das Vorhaben bedarf der Planfeststellung ge-
mäß § 20 i.V.m. Anlage 1 UVPG.

Für das die örtliche Zuständigkeit der Bezirksregierun-
gen Düsseldorf und Münster berührende Vorhaben
„Errichtung und Betrieb einer Rohrfernleitungsanlage
zum Transport von Propen zwischen Duisburg/Hafen
und Marl“ wird gemäß § 1 Abs. 4 der Verordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten für die Zulassung und
Überwachung sowie Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten bei Vorhaben nach § 20 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Nr. 19.3 bis 19.9 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – sowie für den
Vollzug der Verordnung über Rohrfernleitungsanlagen –
Rohrfernleitungsverordnung – und zur Änderung der
zweiten Verordnung über die Bestimmung besonderer

Vollzugsbehörden vom 8. Juni 2004 (GV. NRW. S. 376 /
SGV. NRW. 2010/2129) die Bezirksregierung Münster als
zuständige Behörde für die erstmalige Zulassung sowie
auch für spätere ggf. erforderliche Zulassungen von
Änderungen des Vorhabens und für den Erlass nachträg-
licher Auflagen gemäß § 21 UVPG bestimmt.

– MBl. NRW. 2005 S. 598

7820
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung des

Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher
Erzeugnisse

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

– II-2 – 2661.11.01 – 
v. 31. 3. 2005

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v.
16.6.2004 (SMBl. 7820) wird wie folgt geändert:

1
Nummer 4.6 erhält folgende Fassung:

„Die Erarbeitung von Vermarktungskonzeptionen nach
Nummer 2.1.1 setzt voraus, dass Erzeugnisse nach
Lebensmittelqualitätsregelungen erzeugt werden.

Die Lebensmittelqualitätsregelungen müssen folgende
Anforderungen erfüllen:

– besondere Merkmale des Erzeugungsprozesses oder ei-
ne Qualität des Endproduktes, die erheblich über die
handelsüblichen Warennormen hinsichtlich der
menschlichen, tierischen und pflanzlichen Gesundheit,
des Tierschutzes und des Umweltschutzes hinausgeht,

– die Einhaltung der verbindlichen Produktspezifika-
tion wird von einer unabhängigen Kontrolleinrichtung
überwacht,

– die Regelungen sind transparent und gewährleisten
darüber hinaus eine vollständige Rückverfolgbarkeit
der Erzeugnisse.

Daneben können Vermarktungskonzeptionen erarbeitet
werden für Erzeugnisse, die nach der

– Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli
1992 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel,

– Verordnung (EWG) Nr. 2082/92 des Rates vom 14. Juli
1992 über Bescheinigungen besonderer Merkmale von
Agrarzeugnissen und Lebensmitteln,

– Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni
1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel,

– Titel VI (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) der
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai
1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein

erzeugt wurden.“

2
Nummer 4.8.1 erhält folgende Fassung:

„Die Gewährung von Zuwendungen zu den Ausgaben
für Gemeinschaftsstände ist nur für Erzeuger, Zusam-
menschlüsse von Erzeugern sowie Kleinstunternehmen
und kleine und mittlere Unternehmen möglich, die eine
Haupt- oder Zweitniederlassung oder eine selbststän-
dige Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen unterhalten.

Die Einbindung von Unternehmen, die nicht wenigstens
eine Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen haben, oder
die die von der Europäischen Kommission aufgestellten
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Kriterien eines Kleinstunternehmens und kleinen und
mittleren Unternehmens nicht erfüllen, ist möglich,
wenn diese ihren Kostenanteil selbst tragen oder aus
anderer Quelle eine Unterstützung erhalten.“

3
Nummer 4.8.2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unter-
nehmen im Sinne der Nummer 4.8.1 sind Unternehmen
mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz von höchstens 50 Mio. EUR oder einer Jahresbilanz-
summe von höchstens 43 Mio. EUR (letzte Bilanz).“

4
In Nummer 4.8.4 werden vor dem Wort „sowie“ ein
Komma sowie das Wort „Kleinstunternehmen“ einge-
fügt.

5
Nummer 4.9 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Eine Zuwendung für die Durchführung einer Veran-
staltung kann nur gewährt werden, wenn mindestens 5
berücksichtigungsfähige Personen teilnehmen.“

6
Nummer 5.4 erhält folgende Fassung:

„Bemessung der Zuwendung:

Die Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben er-
folgt auf Grundlage der voraussichtlichen Ist-Einnah-
men und/oder der voraussichtlichen Ist-Ausgaben der
Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungsempfängers.

Im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements in
Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten können
unbare Eigenleistungen der Zuwendungsempfängerin /
des Zuwendungsempfängers oder unbare Leistungen
Dritter in Form von Personalleistungen bei der Ermitt-
lung der Projektausgaben berücksichtigt werden, soweit
sie angemessen und erforderlich sind und außerhalb ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses erbracht werden. Ein
entsprechender Nachweis ist zu erbringen. Mindestens 5
v.H. der Gesamtprojektausgaben müssen bare Eigenleis-
tungen sein. Die Zuwendung darf die Summe der Ist-
Ausgaben abzüglich der baren Eigenleistungen nicht
übersteigen.

Die Höhe der anrechenbaren Personalleistungen bemisst
sich nach den Richtlinien über die Vergütung von
Nebentätigkeiten bei der Ausbildung und Fortbildung
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.“

7
In Nummer 5.5.4 werden im letzten Satz die Wörter „je-
de einzelne“ durch die Wörter „die Durchführung jeder
einzelnen“ ersetzt.

8
In Nummer 5.5.5 wird folgender Satz angefügt:

„Sofern sich die Centrale Marketing-Gesellschaft der
deutschen Agrarwirtschaft mbH an der Förderung des
Projektes mit 50 v.H. der Gesamtausgaben beteiligt,
kann, mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen und nach Stel-
lungnahme der Bewilligungsbehörde, eine Zuwendung
zur Vollfinanzierung bewilligt werden.“

9
Nummer 5.6.1.3 erhält folgende Fassung:

„bei Maßnahmen nach Nummer 2.2.2:

– Ausgaben für die Teilnahme an Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen,

– bei der Durchführung von Aus- und Fortbildungsver-
anstaltungen auch Sachausgaben für die Organisation,
Referentenhonorare, Raummiete sowie Arbeits- und
Verbrauchsmaterialien; bei mehrtägigen Veranstaltun-

gen auch die nach dem Landesreisekostengesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen angemessenen Ausgaben
für Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer.“

10
Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1.1.2005 in
Kraft.

– MBl. NRW. 2005 S. 598

II.

Finanzministerium

Anlagerichtlinien 
für den

Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes
Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Finanzministeriums v. 2. 5. 2005

Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
erlässt gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 des Versorgungsfondsge-
setzes (EFoG) vom 20. April 1999, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) folgende Anla-
gerichtlinien:

§ 1
Geltungsbereich

Die Anlagerichtlinien gelten für die Verwaltung der Mit-
tel des Sondervermögens des Landes Nordrhein-Westfa-
len „Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes
Nordrhein-Westfalen“ durch das Finanzministerium ge-
mäß § 6 Abs. 1 des Versorgungsfondsgesetzes.

§ 2
Anlage der Mittel

(1) Das Finanzministerium legt die dem Sondervermögen
zufließenden Mittel einschließlich deren Erträge in
Schuldverschreibungen oder Anleihen des Landes, ande-
rer Bundesländer, des Bundes oder von Staaten, die an
der Dritten Stufe der Europäischen Währungsunion teil-
nehmen, an. Die Mittel können auch in Pfandbriefen,
Kommunalobligationen oder Spezialfonds nach § 6 Abs.
2 EFoG angelegt werden.

(2) Die Verwaltung der Mittel des Sondervermögens
kann nach § 6 Abs. 1 EFoG auch einer Kapitalanlagege-
sellschaft gemäß dem Gesetz über Kapitalanlagegesell-
schaften übertragen werden. 

(3) Der Ankauf der Titel erfolgt zu marktgerechten Kon-
ditionen. Die Anlage der Mittel orientiert sich im Rah-
men einer langfristigen Anlagestrategie an den Zielen
Sicherheit und Rendite. Hierbei anfallende fremde Ent-
gelte werden dem Sondervermögen des Landes in Rech-
nung gestellt.

(4) Die Zuführung der Mittel zum Sondervermögen er-
folgt jährlich jeweils zum 1. Juli, letztmalig zum 1. Juli
2017. Anfallende Zinserträge, Kapitalrückflüsse, Restbe-
träge aus der Zuführung zum Sondervermögen und ver-
bleibende Anlagemittel aufgrund der Wertpapierstücke-
lung können, soweit das Finanzministerium Mittel ver-
waltet, bis zu einem Betrag von 1 Million EURO dem
Kassenbestand des Landes zugeführt und bis zum
nächsten Anlagetermin zu den Sätzen für Tagesgeldan-
lagen verzinst werden.

(5) Die zu erwerbenden Wertpapiere müssen auf EURO
lauten.

§ 3
Verwaltung der Mittel

(1) Die Laufzeit der Titel hat sich an den voraussichtli-
chen Terminen der Ablieferungen des Sondervermögens
ab dem 1. Januar 2018 gemäß § 7 Abs. 3 EFoG zu orien-
tieren.

(2) Eine regelmäßige Umschichtung des gesamten Anla-
gebestandes in Abhängigkeit von der erwarteten Zins-
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entwicklung und dem jeweiligen Marktwert ist, soweit
das Finanzministerium Mittel verwaltet, nicht vorgese-
hen. Eine Anpassung an Veränderungen der Zinsent-
wicklung soll in erster Linie im Rahmen der Neuanlage
oder Wiederanlage der Fondsmittel erfolgen.

§ 4 
Verwahrung der Anlagemittel

Die Anlagen aus den Mitteln des Versorgungsfonds wer-
den von der Deutschen Bundesbank – Hauptverwaltung
Düsseldorf auf einem gesondert geführten Depotkonto
verwahrt.

§ 5
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Richtlinien treten am 1. Juli 2005 in Kraft; sie
treten mit Ablauf des 30. Juni 2010 außer Kraft. 

(2) Die Anlagerichtlinien vom 23. Juni 1999 (MBl. NRW.
S. 961) treten mit Ablauf des 30. Juni 2005 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2005 S. 599

Innenministerium

Bemessung der Fördersätze 
für zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden

(GV) 
im Haushaltsjahr 2005

RdErl. d. Innenministeriums v. 2. 5. 2005
– 33 – 47.03.01 – 2293/05 –

Im Hinblick auf die Bemessung der Fördersätze für
zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden (GV) ist
die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Gebietskörper-
schaften und ihre Beteiligung am Finanz- und Lasten-
ausgleich zu berücksichtigen.

Mit dem kommunalen Finanz- und Lastenausgleich wird
u.a. die Zielsetzung verfolgt, die unterschiedliche
Finanzkraft der Gemeinden (GV) einander anzugleichen.
Bei der Einbeziehung der Finanzkraft in die Bemessung
von Fördersätzen ist deshalb grundsätzlich zu berück-
sichtigen, ob eine Gemeinde auf Grund ihrer eigenen
Einnahmekraft wiederholt auf Schlüsselzuweisungen
nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz nicht angewie-
sen war und daher als überdurchschnittlich finanzstark
anzusehen ist.

Vom Vorliegen einer überdurchschnittlichen Finanzkraft
bei einer Gemeinde im Haushaltsjahr 2005 ist dann aus-
zugehen, wenn diese in den Haushaltsjahren 2003, 2004
und 2005 mindestens in zwei dieser Haushaltsjahre kei-
ne Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Gemeinden,
auf die dieser Sachverhalt zutrifft, werden in der beilie-
genden Übersicht (Anlage) benannt. Bei allen übrigen
Gemeinden ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ei-
ne durchschnittliche Finanzkraft gegeben ist. 

Von diesen Grundsätzen können Ausnahmen bei der
Bemessung von Fördersätzen nur dann als vertretbar
angesehen werden, wenn sich in besonders gelagerten
Fällen eine außergewöhnliche Belastungssituation bei
der betroffenen Gemeinde ergibt und landespolitische
Intentionen dafür sprechen, von der vorgegebenen Ein-
stufung der Gemeinde abzuweichen. Hierzu bedarf es
der Abstimmung mit der zuständigen Kommunalauf-
sichtsbehörde dieser Gemeinde. 

Bei der Bemessung der Fördersätze für zweckgebundene
Zuweisungen an Gemeinden (GV) sind die vorstehenden
Ausführungen zu beachten.
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Anlage 

 

Gemeinden mit überdurchschnittlicher Finanzkraft  

im Haushaltsjahr 2005 

 

Im Regierungsbezirk Arnsberg 

Stadt Attendorn 

Stadt Ennepetal 

Gemeinde Erndtebrück 

Stadt Kreuztal 

Gemeinde Neunkirchen 

Stadt Plettenberg 

Gemeinde Schalksmühle 

Stadt Werne 

 

Im Regierungsbezirk Detmold 

Stadt Blomberg 

Stadt Borgholzhausen 

Stadt Halle (Westf.) 

Gemeinde Herzebrock-Clarholz 

Gemeinde Steinhagen 

Gemeinde Verl 

 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf 

Stadt Düsseldorf 

Stadt Erkrath 

Stadt Haan 

Stadt Heiligenhaus 

Stadt Hilden 

Stadt Kempen 

Stadt Langenfeld (Rhld.) 

Stadt Meerbusch 

Stadt Neuss 

Stadt Ratingen 

Stadt Straelen 

Stadt Wülfrath 

 

Im Regierungsbezirk Köln 

Stadt Bad Honnef 

Stadt Frechen 

Gemeinde Hellenthal 

Stadt Linnich 

Stadt Meckenheim 

Stadt Siegburg 

Stadt Wesseling 

Stadt Wiehl 

 

Im Regierungsbezirk Münster 

Gemeinde Altenberge 

Gemeinde Lotte 

Stadt Oelde 

– MBl. NRW. 2005 S. 600
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III.

Gemeindeunfallversicherungsverband 
Westfalen-Lippe

X/1. Sitzung der Vertreterversammlung des 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes 

Westfalen-Lippe
Bek. d. Gemeindeunfallversicherungsverbandes 

Westfalen-Lippe vom 2. Mai 2005

Die X/1. Sitzung der Vertreterversammlung des Gemein-
deunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe findet
am 1. Juli 2005, 10.00 Uhr, im Freiherr-vom-Stein-Saal,
Domplatz 36, 48143 Münster, statt.

Tagesordnung:

1. Wahl der / des Vorsitzenden und der / des stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung

2. Wahl des Vorstandes

3. Bildung und Besetzung von Ausschüssen

4. Verabschiedung der aus der Vertreterversammlung
und dem Vorstand ausgeschiedenen Mitglieder

Münster, den 2. Mai 2005

M i c h a

Vorsitzender des Wahlausschusses

– MBl. NRW. 2005 S. 602
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